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„Wir brauchen jetzt 
eine Investitionsoffen-
sive, die Deutschland 
zukunftsfähig macht“ 
DStGB-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Gerd Landsberg

„Die Kommunen werden 
die „schwarze Null“ nicht 
erreichen. In vielen Kom-

munen ist nach wie vor die 
Finanzlage katastrophal“

DStGB-Präsident 
Oberbürgermeister Christian Schramm

1   Kommunen entlasten – Reformen umsetzen
Deutschland braucht starke Städte und Gemeinden. Zum Jah-

reswechsel 2014/2015 ist die finanzielle Handlungsfähigkeit 

der Kommunen nicht gesichert. Die Spreizung zwischen armen 

Kommunen auf der einen Seite und positiven Entwicklungen in 

einzelnen Regionen nimmt zu. Damit wird zugleich der Auftrag 

des Grundgesetzes nach gleichwertigen Lebensverhältnissen in 

Frage gestellt. Die Spirale nach unten beschleunigt sich, weil 

dort, wo wenig investiert wird, kein attraktives Umfeld für Wirt-

schaft und Menschen gewährleistet ist. Nach Einschätzung des 

Deutschen Städte- und Gemeindebundes werden die Kommu-

nen in Deutschland 2014 die „schwarze Null“ nicht erreichen. 

Im Gegenteil: In den ersten drei Quartalen 2014 ist das kom-

munale Finanzierungsdefizit gegenüber dem Vorjahr von minus 

1,1 Milliarden. Euro auf minus 2,6 Milliarden Euro angestiegen. 

Trotz steigender Steuereinnahmen ist nach wie vor die Finanz-

lage in vielen Städten und Gemeinden katastrophal.

Die Ausweitung staatlicher Leistungen erschwert auch den Weg 

vom Vater Staat zum Bürgerstaat. Der Wandel zum Bürger staat 

ist unumkehrbar und steht auch im Mittelpunkt der Politik des 

Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

Bürgerstaat bedeutet insbesondere mehr Eigenverantwor-

tung der Bürgerinnen und Bürger. Aufgabe in den Kommu-

nen wird es sein, die Menschen zu stärken, sie zu unterstüt-

zen, auch Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Probleme 

auf bürgerschaftlicher Ebene selbst zu lösen. Dazu zählt auch, 

mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger zu setzen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund drängt auf eine 

verlässliche kommunale Entlastung im Bereich der Sozialaus-

gaben. Die im Koalitionsvertrag zugesagten fünf Milliarden Euro 

Entlastung für die Kommunen müssen noch in dieser Legislatur-

periode bei den Kommunen ankommen. Unabhängig davon 

muss bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-

rung gewährleistet werden, dass keine neue Ausgabendynamik 

entsteht und der bisherige Kostenaufwuchs gebremst wird.

Das Jahr 2015 steht im Zeichen der Neuordnung der föde-

ralen Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kom-

munen. Die Neuordnung muss auch zu einer nachhaltigen 

Stärkung und Sicherung der kommunen Finanzen und Hand-

lungsfähigkeit führen. Es gibt keinen Spielraum, auf das Aufkom-

men aus dem Solidaritätszuschlag zu verzichten. Angesichts der 

weiter stark wachsenden Sozialausgaben und des erheblichen 

Investitionsbedarfes muss sichergestellt werden, dass die kom-

munale Ebene direkt oder indirekt am Aufkommen beteiligt wird.

Wir brauchen jetzt eine Investitionsoffensive, die Deutsch-

land zukunftsfähig macht. Notwendig ist ein Pakt zwischen 

öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. Die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau schätzt den Erneuerungsbedarf im Bereich kom-

munaler Investitionen auf 118 Milliarden Euro. Das Gebot der 

Stunde ist nicht die Verteilung staatlicher Leistungen, sondern 

die Investition in die Zukunft wie Verkehr und digitale Infrastruk-

tur. Die vom Bund vorgesehenen zehn Milliarden Euro für Inve-

stitionen sollten insbesondere in diese beiden Bereiche fließen.

Die Zahl weiter steigender Bürgerkriegsflüchtlinge und Asyl-

bewerber stellen die Städte und Gemeinden vor besondere 

Herausforderungen. Wir bekennen uns zur humanitären Ver-

Große Sorgen bereitet der Zustand der Infrastruktur. Nur wenn 

wir die in vielen Bereichen marode Infrastruktur wieder in Ord-

nung bringen, werden wir notwendiges Wachstum und Arbeits-

plätze sicherstellen können.

Wir dürfen uns nichts vor machen, dass der Wohlstand, 

den wir heute erreicht haben, insbesondere auf die industrielle 

Stärke der Vergangenheit aufgebaut ist. Auf den Märkten von 

Morgen, wie beispielsweise die vernetzte Industrie 4.0, haben 

wir bisher wenig zu bieten.

Der Sozialstaat setzt eine leistungsfähige Wirtschaft voraus, 

in der Steuern gezahlt und Arbeitsplätze geschaffen werden.

In den vergangenen Monaten hat die Politik aber genau das 

Gegenteil getan, eben nicht die Rahmenbedingungen für mehr 

Wachstum verbessert, sondern weitere Leistungen des Staates 

und Erschwernisse der Wirtschaft auf den Weg gebracht. Zu 

erinnern ist an den Mindestlohn, die Rente mit 63, die Mütter-

rente, aber auch an die Nichtverlängerung der Lebensarbeits-

zeit angesichts der demografischen Entwicklung. Der Politik 

fehlt oftmals der Mut, auch gegen den Mainstream sich stärker 

auf die Zukunft zu konzentrieren und die Lebensqualität und 

damit den Wohlstand unserer Kinder und Enkelkinder in den 

Blick zu nehmen.
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pflichtung, die Menschen aufzunehmen und ihnen zu helfen. 

Neben der Aufnahme und Unterbringung geht es auch darum, 

sie in die Gesellschaft zu integrieren. Angesichts weiterer stei-

genden Zahlen muss das Bundesamt für Migration und Flücht-

linge personell gestärkt werden. Notwendig sind weitere Kapa-

zitäten in den zentralen Aufnahmeeinrichtungen. Die Ausgaben 

der Kommunen für Unterbringung, Gesundheitsversorgung und 

soziale Leistungen müssen vollständig von den Ländern getra-

gen werden. Der Bund muss sich verstärkt dafür einsetzen, 

dass auf europäischer Ebene die geltenden gesetzlichen Rege-

lungen zur Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen von 

allen EU-Mitgliedstaaten eingehalten werden. Darüber hinaus 

bedarf es einer gleichmäßigen Verteilung von Asylbewerbern 

und Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union.

2   Finanzlage unverändert kritisch
Die finanzielle Situation vieler Städte und Gemeinden ist unver-

ändert kritisch. Auch wenn die Kommunen im Jahr 2013 

deutschlandweit einen Finanzierungsüberschuss von 1,1 Mil-

liarden Euro erzielen konnten, gibt es keinen Grund zur Ent-

warnung. Die kommunalen Kernhaushalte konnten einen 

Überschuss von 1,7 Milliarden Euro verzeichnen, während 

die Extrahaushalte ein Defizit von 0,6 Milliarden Euro aufwie-

sen. Diese auf den ersten Blick positive Zahl verdeckt den Blick 

darauf, dass die kommunalen Haushalte vielerorts tiefrote Zah-

len ausweisen. Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren 

günstigen konjunkturellen Entwicklung in Deutschland ist dies 

besonders besorgniserregend. Hinzu kommt, dass sich nach 

der Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-

verbände die finanzielle Situation in den Städten und Gemein-

den auch in den kommenden Jahren trotz der zugesagten einen 

Milliarde Euro an zusätzlichen Bundesmitteln nicht verbessern 

wird. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundes-

amtes haben die Kommunen nach den ersten drei Quartalen 

in 2014 ein Defizit von minus 2,6 Milliarden Euro. Zu erwarten 

ist damit ein schlechteres Ergebnis als im Jahr 2013. Der Deut-

sche Städte- und Gemeindebund rechnet daher nicht mehr mit 

einem im bundesweiten Durchschnitt ausgeglichenen Finanzie-

rungssaldo der Kommunen.

Die Zahlen zum im Bundesdurchschnitt erzielten Finanzie-

rungssaldo der Städte und Gemeinden verdecken zudem den 

Blick darauf, dass vielerorts defizitäre Haushaltszahlen zu ver-

melden sind. Finanziell vergleichsweise gut ausgestatteten Kom-

munen stehen sehr viele Städte und Gemeinden gegenüber, die 

trotz massiver Konsolidierungsanstrengungen nicht in der Lage 

sind, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Sie sind 

strukturell unterfinanziert. Insgesamt geht die Schere zwischen 

armen und reichen Kommunen immer weiter auseinander. Dies 

lässt sich an vielen verschiedenen Indikatoren ablesen. Diese 

Entwicklung gefährdet den Grundsatz der Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse und stellt die von der Finanznot betroffenen 

Kommunen vor schier unlösbare Probleme.

2 . 1   Z U N E H M E N D E  U N T E R S C H I E D E 
Z W I S C H E N  K O M M U N E N

Diese zunehmenden Disparitäten werden bereits anhand des 

Finanzierungssaldos der Kommunen in den einzelnen Bundes-

ländern deutlich. Während einzelne Länder wie Bayern, Nieder-

sachsen oder Baden-Württemberg im Jahr 2013 zum Teil deut-

lich positive Bilanzen aufweisen konnten, stellt sich die Lage in 

einer Reihe von Bundesländern völlig anders dar. So weisen die 

Städte und Gemeinden im Saarland mit -293 Euro pro Einwoh-

ner im Jahr 2013 einen deutlich 

negativen Finanzierungssaldo 

auf. Auch in Hessen mit durch-

schnittlich -131 Euro pro Einwoh-

ner und Rheinland-Pfalz mit -75 

Euro pro Einwohner waren die 

Städte und Gemeinden in ihrer 

Gesamtheit nicht in der Lage, 

schwarze Zahlen zu schreiben.

Ungebrochen hoch ist auch 

der Schuldenstand der Städte 

und Gemeinden in Deutschland 

insgesamt. Im Jahr 2013 waren 

die Kommunen mit insgesamt 

133,6 Milliarden Euro verschul-

det. Gegenüber dem Jahr 2012 

gelang es also nicht, die Schul-

den zurückzuführen und von der 
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guten konjunkturellen Lage und 

den vergleichsweise positiven Steu-

ereinnahmen nachhaltig zu profi-

tieren. Die kommunale Verschul-

dung ist nach Schätzungen des 

Deutschen Städte- und Gemeinde-

bundes auch im Jahr 2014 weiter 

angestiegen.

2 . 2   K A S S E N K R E D I T E 
S T E I G E N 
W E I T E R  A N

Ungebrochen hoch ist auch der 

Stand der kommunalen Kassenkre-

dite. Trotz der verschiedenen Unter-

stützungsprogramme in den einzel-

nen Ländern sind die Kassenkredite 

der Kommunen auch im Jahr 2013 

gegenüber dem Vorjahr weiter 

angestiegen. Insgesamt belaufen 

sich diese auf 48,6 Milliarden Euro. 

Deutlich mehr als ein Drittel aller 

kommunalen Schulden werden mittlerweile über diese Kredite 

finanziert. Während die langfristige Verschuldung von Kommu-

nen also mit Blick auf den Gesamtschuldenstand rückläufig ist, 

gewinnen die Kassenkredite weiter an Bedeutung.

Die stetige Ausweitung dieser Kredite zur Deckung kurzfri-

stiger Verbindlichkeiten und Ausgaben des laufenden Betriebs 

ist ein deutliches Indiz dafür, dass zwischen kommunalen Ein-

nahmen auf der einen und den Ausgaben auf der anderen Seite 

vielerorts ein deutliches Missverhältnis besteht. Vor dem Hin-

tergrund der kurzen Kreditlaufzeiten und des derzeit sehr nied-

rigen Zinsniveaus bergen die Kassenkredite ein enormes Zin-

sänderungsrisiko für die betroffenen Städte und Gemeinden. 

Schon ein relativ geringer Anstieg des Zinsniveaus könnte die 

kommunalen Schulden weiter in die Höhe treiben. So würden 

für die Kommunen Mehrausgaben in Höhe von rund 500 Milli-

onen Euro entstehen, wenn sich das Zinsniveau nur um einen 

Prozentpunkt erhöhen würde.

Der Bestand an Kassenkrediten weist deutliche regionale 

Unterschiede auf. Mit über 25 Milliarden Euro entfällt mehr 

als die Hälfte aller Kassenkredite auf Städte und Gemeinden 

in Nord rhein-Westfalen. Dies entspricht einem Kassenkreditbe-

stand von 1442 Euro pro Einwohner. Neben Nordrhein-West-

falen nehmen Kommunen im Saarland, in Rheinland-Pfalz 

sowie in Hessen und Niedersachsen verstärkt Kassenkredite 

in Anspruch. Dabei weist das Saarland mit 1985 Euro pro Ein-

wohner den höchsten Pro-Kopf-Bestand aus. Auch in einigen 

neuen Ländern, unter anderem Sachsen-Anhalt und Mecklen-

burg-Vorpommern ist eine Zunahme der Inanspruchnahme von 

Kassenkrediten zu beobachten.

2 . 3   G E W E R B E S T E U E R E N T W I C K L U N G 
T E N D E N Z I E L L  P O S I T I V

Auf der kommunalen Einnahmeseite stellt die Gewerbesteuer 

weiterhin die wichtigste Einnahmequelle dar. Erfreulich ist, dass 

sich die positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt und auch 

in den Jahren 2013 und 2014 wiederum ein, wenn auch gerin-

ger, Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. 

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus 

dem November 2014 werden die Einnahmen aus der Gewerbe-

steuer auch in den kommenden Jahren sukzessive ansteigen. 

Dies belegt, dass die Gewerbesteuer als kommunale Steuer mit 

eigenem Hebesatzrecht eine unverändert hohe Bedeutung für 

Städte und Gemeinden besitzt.

2 . 4   G R U N D S T E U E R R E F O R M  U M S E T Z E N

Die Grundsteuer stellt die zweitwichtigste kommunale Steuer mit 

eigenem Hebesatzrecht dar. Im Jahr 2013 konnten die Städte 

und Gemeinden rund 11 Milliarden Euro aus dieser Einnahme-

quelle erzielen. Für das Jahr 2014 ist eine weitere Steigerung auf 

rund 11,3 Milliarden Euro zu erwarten. Die Grundsteuer stellt 

eine sichere und nicht volatile kommunale Einnahmequelle dar.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat in den ver-

gangenen Jahren immer wieder auf eine Reform der Grund-

steuer gedrungen. Das Präsidium des kommunalen Spitzenver-

bandes forderte zuletzt im Sommer 2014 Bund und Länder auf, 

eine Reform der Grundsteuer zeitnah umzusetzen und diese 

gute und wichtige Steuer zukunftssicher zu gestalten. Derzeit 

berechnet sich die Grundsteuer auf der Basis von Einheits-
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werten, die auf das Jahr 1964 in den alten Bundesländern und 

sogar auf das Jahr 1935 in den neuen Bundesländern zurück-

gehen. Diese Einheitswerte waren in den vergangenen Jahren 

immer wieder Gegenstand politischer und juristischer Diskussi-

onen. Es geht um die Frage, ob die Erhebung der Grundsteuer 

unter Anknüpfung an diese veralteten Einheitswerte nicht mehr 

mit dem Gleichheitsgebot in Artikel 3 Absatz 1 des Grundge-

setzes zu vereinbaren ist. Derzeit liegt diese Frage beim Bun-

desverfassungsgericht in Karlsruhe zur Entscheidung vor. Sollte 

das Bundes verfassungsgericht die derzeitige Grundsteuerver-

anlagung nicht mehr akzeptieren, ist für Städte und Gemein-

den ein plötzlicher Ausfall der Einnahmen zu befürchten. Hinzu 

kommt, dass die Umstellung auf ein neues Berechnungsmodell 

nach Schätzungen von Experten rund fünf Jahre in Anspruch 

nehmen wird.

Daher sind Bund und Länder aufgerufen, eine Reform der 

Grundsteuer nach nunmehr fast zwanzig Jahren andauernden 

Diskussionen endlich umzusetzen. Der Koalitionsvertrag zwi-

schen CDU/CSU und SPD macht hierzu eine klare Aussage. 

Ziel einer Reform muss es sein, die Grundsteuer als verlässliche 

Einnahmequelle zu sichern und Rechtssicherheit herzustellen.

Kritisch sieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund die 

Vorgabe der Finanzministerkonferenz, dass eine Reform der 

Grundsteuer aufkommensneutral gestaltet werden soll. Ziel der 

Grundsteuerreform sollte nicht Aufkommensneutralität sein, 

sondern die aufgrund der veralteten Einheitswerte teilweise 

abhanden gekommene Steuergerechtigkeit wieder herzustel-

len. Dies kann im Einzelfall ebenso zu geringeren wie auch zu 

höheren Beträgen bei der Grundsteuer führen. Zu beachten ist 

in diesem Zusammenhang zudem, dass sich die Grundsteuer 

in Deutschland im europaweiten 

Vergleich auf niedrigem Niveau 

bewegt und daher auch im abso-

luten Aufkommen noch Finanzie-

rungsspielräume für Kommunen 

vorhanden sein sollten.

2 . 5   K O M M U N E N 
M Ü S S E N  B E I 
I N V E S T I T I O N E N 
S PA R E N

Städte und Gemeinden sparen 

aufgrund der vielerorts extrem 

angespannten finanziellen Situ-

ation an eigentlich dringend not-

wendigen Investitionen. Der im 

bundesweiten Durchschnitt leicht 

positive Finanzierungssaldo im 

Jahr 2013 wurde letztlich durch 

diesen Investitionsverzicht teuer 

erkauft. Doch nicht nur der in 

vielen Städten und Gemeinden – nicht zuletzt vor dem Hinter-

grund der Schuldenbremse – praktizierte Grundsatz „Schulden-

abbau vor Investitionen“ führt zu einer immer noch auf gerin-

gem Niveau stagnierenden Investitionstätigkeit der Städte und 

Gemeinden in Deutschland. Viel gravierender ist ein in den letz-

ten Jahren sich immer weiter verstärkender struktureller Para-

digmenwechsel bei den öffentlichen Ausgaben. Immer mehr 

Finanzmittel werden für soziale Leistungen aufgewendet, wäh-

rend die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren inflations-

bereinigt sogar rückläufig war.

Die kommunalen Investitionen lagen im Jahr 2013 mit 20,8 

Milliarden Euro noch unter dem Niveau des Jahres 2003. Inflati-

onsbereinigt entspricht dieses Investitionsvolumen einer Summe 

von rund 17,5 Milliarden im Jahr 2003. Auch im Jahr 2014 pro-

gnostizieren die kommunalen Spitzenverbände keinen signifi-

kanten Anstieg, insgesamt wird mit kommunalen Investitionen 

von rund 21,5 Milliarden Euro gerechnet. Demgegenüber stei-

gen die Ausgaben für soziale Leistungen weiterhin in rasantem 

Tempo. Für das Jahr 2015 wird mit kommunalen Ausgaben für 

soziale Leistungen in Höhe von über 50 Milliarden Euro gerech-

net, im Jahr 2017 werden sie bei über 54 Milliarden Euro liegen. 

Während also vor rund zehn Jahren kommunale Investitionen 

und Ausgaben für soziale Leistungen noch recht nah beieinan-

der lagen, hat sich der Anteil der Aufwendungen für den Sozial-

bereich sprunghaft erhöht, während die Investitionen stagnieren 

oder sogar rückläufig sind.

Hinzu kommen auch im Bereich der Investitionen signifi-

kante Disparitäten zwischen den einzelnen Kommunen und 

Regionen. So lag beispielsweise das kommunale Investitionsni-

veau in Bayern im Landesdurchschnitt pro Einwohner im Jahr 
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2013 rund dreimal so hoch wie in Nordrhein-Westfalen. Wäh-

rend im Freistaat durchschnittlich 472 Euro pro Einwohner in 

Investitionen flossen, waren dies an Rhein und Ruhr lediglich 

154 Euro pro Einwohner.

2 . 6   U N V E R Ä N D E R T  M A S S I V E R  K O M M U -
N A L E R  I N V E S T I T I O N S R Ü C K S TA N D

Nahezu unverändert hoch ist auch der Investitionsrückstand in 

deutschen Städten und Gemeinden. Bei kommunalen Straßen, 

Schulen und Sportstätten wird seit Jahren nur noch notdürf-

tig geflickt und nicht mehr grundlegend saniert 

oder neu gebaut. Die KfW Bankengruppe bezif-

fert den kommunalen Investitionsrückstand 

im Jahr 2014 auf 118 Milliarden Euro. Einen 

sehr hohen Investitionsrückstand sehen die 

befragten Kommunen zudem im Bereich der 

Schulen und Erwachsenenbildung (24 Mil-

liarden Euro) sowie bei den Sportstätten und 

Bädern (12 Milliarden Euro). Vor allem im 

Bereich der Sportstätten und Bäder hat der 

Rückstand im Vergleich zur vorherigen Befra-

gung zugenommen.

Diese Investitionsrückstände bei der öffent-

lichen Infrastruktur stellen längst nicht mehr 

nur eine Belastung für die Wirtschaft, etwa im 

Verkehrsbereich, dar. Auch die Bürgerinnen 

und Bürger vor Ort in den Städten und Gemein-

den empfinden diesen Zustand zunehmend 

als Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. 

Zusätzliche Staus durch gesperrte Brücken, 

Geschwindigkeitsbeschränkungen wegen Stra-

ßenschäden, verfallende Sportstätten oder 

sanierungsbedürftige Schulen sind nur einige 

Beispiele dafür, wie sich der Investitionsrück-

stand vor Ort bemerkbar macht.

Hinzu kommt, dass der Nachholbedarf im 

Bereich der Infrastruktur umso größer und 

teurer ausfällt, je weiter die dringend notwendi-

gen Investitionen nach hinten verschoben wer-

den müssen. Somit führt der Investitionsstau zu 

einem weiteren Kostenanstieg über das eigent-

lich notwendige Maß hinaus.

2 . 7   I N V E S T I T I O N E N  I N  D I E 
Z U K U N F T S I N F R A S T R U K -
T U R  B R E I T B A N D

Die Versorgung mit leistungsstarken Breit-

bandinfrastrukturen ist ein entscheidender 

Baustein für die Zukunftsfähigkeit Deutsch-

lands. Die flächendeckende Verfügbarkeit 

schneller Internetanbindungen ist für die Wirt-

schaft und die Bürgerinnen und Bürger unverzichtbar. Die der-

zeitige Versorgungslage in Deutschland ist regional sehr unter-

schiedlich. Bislang sind vor allem die Ballungsgebiete gut 

versorgt, während in den ländlichen Regionen und den Rand-

gebieten der Städte noch erheblicher Nachholbedarf besteht.

Um das im Koalitionsvertrag festgelegte Ziel, Deutschland bis 

zum Jahr 2018 flächendeckend mit leistungsstarken Leitungen 

mit der Geschwindigkeit von 50 MBit/s zu versorgen, zu errei-

chen, sind massive Investitionen notwendig. Die Kosten, um 

bundesweit 90 Prozent der Bevölkerung mit dieser Geschwin-
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digkeit zu versorgen, werden auf rund zehn 

Milliarden Euro beziffert. Ein flächende-

ckender Ausbau wird noch einmal erheb-

lich teurer werden. Die Bundesregierung hat 

angekündigt, die Erlöse aus der Versteigerung 

der Funkfrequenzen für den bisherigen ana-

logen Radioempfang für den Breitbandausbau 

bereitzustellen. Die erwarteten Mittel könnten 

nach Auffassung des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes durch die KfW vorfinan-

ziert werden, um den Ausbau zu beschleuni-

gen. Zudem sollte der Regulierungsrahmen 

geändert werden, um den Breitbandausbau 

in der Fläche für die Unternehmen finanzi-

ell attraktiver zu machen. Um den Wohlstand 

und die Wirtschaftskraft Deutschlands nicht zu 

gefährden, erwartet der Deutsche Städte- und 

Gemeindebund von der Bundesregierung die 

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für 

den Ausbau und die Schaffung der notwendi-

gen Rahmenbedingungen.

2 . 8   D R I N G E N D E R 
S A N I E R U N G S B E D A R F 
B E I  D E R  V E R K E H R S - 
I N F R A S T R U K T U R

Das deutsche Verkehrsnetz gilt europaweit 

noch immer als eines der besten. Allerdings 

entwickelt sich der Investitionsrückstand von 

31 Milliarden Euro im Bereich der Straßen- 

und Verkehrsinfrastruktur immer mehr zu einer 

Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutsch-

land. Schlaglöcher, Straßen- und Brücken-

sperrungen machen dies im Alltag vieler Men-

schen sichtbar und belasten die Wirtschaft. 

Nach einer Studie des Deutschen Instituts für 

Urbanistik (Difu) befindet sich beispielsweise 

beinahe die Hälfte der rund 67 000 kommu-

nalen Straßenbrücken in einem schlechten 

Zustand und muss dringend saniert werden. 

15 Prozent der kommunalen Straßenbrücken 

sind sogar so marode, dass sie bis 2030 ganz 

oder teilweise ersetzt und neu gebaut werden 

müssen. Hierfür ist ein Aufwand von schät-

zungsweise jährlich über eine Milliarde Euro 

erforderlich.

Der Erhalt der kommunalen Verkehrsinfra-

struktur ist von gesamtstaatlichem Interesse. 

Erforderlich ist deshalb, dass Bund und Län-

der im Rahmen eines Masterplans „Öffentliche 

Infrastruktur“ zusätzliche Mittel für Investitionen 
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in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur bereitstellen. Darüber 

hinaus muss der Bund schnellstmöglich Klarheit über die langfri-

stigen Investitionshilfen im Bereich der Verkehrsfinanzierung und 

eine finanziell auskömmliche Anschlussregelung zum Gemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetz beziehungsweise Entflechtungsmit-

telgesetz schaffen. Ansonsten unterbleiben kommunale Investi-

tionen wegen der unklaren finanziellen Perspektiven. Dies gilt 

auch für die zur ÖPNV-Finanzierung dringend benötigten Regi-

onalisierungsmittel. Diese müssen auf 8,5 Milliarden Euro pro 

Jahr aufgestockt, jährlich dynamisiert und langfristig abgesichert 

werden. Ein funktionierender ÖPNV trägt zur Entlastung der Ver-

kehrsinfrastruktur bei und sichert die individuelle Mobilität in den 

Städten und auf dem Land. Es ist offensichtlich, dass die Finan-

zierung der Verkehrsinfrastruktur über Steuer mittel derzeit nicht 

ausreichend ist. Erforderlich ist deshalb die Ausweitung der Nut-

zerfinanzierung sowohl im Bereich der Lkw-Maut, aber auch im 

Bereich der geplanten Pkw-Maut.

Die Lkw-Maut sollte – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen 

– auf alle Bundesfernstraßen ausgedehnt werden. Ergänzend 

dazu sollte für Lkw eine Benutzungsgebühr etwa in Form einer 

Vignette für das nachgeordnete Straßennetz eingeführt werden. 

So könnte ohne großen technischen und bürokratischen Auf-

wand eine verursachergerechte Finanzierung für das gesamte 

Straßennetz sichergestellt werden. Auch die Pkw-Maut sollte 

flächendeckend auf allen Straßen erhoben werden und die 

Einnahmen aus der Maut dem kommunalen Straßennetz 

zugutekommen.

2 . 9   I N F R A S T R U K T U R O F F E N S I V E 
N O T W E N D I G

Städte und Gemeinden benötigen zusätzliche Finanzmittel, um 

eine Infrastrukturoffensive zu starten, den Rückstand in diesem 

Bereich aufzuholen und in Zukunftsinfrastrukturen, wie zum 

Beispiel leistungsstarke Breitbandanbindungen, zu investieren.

Notwendig ist darüber hinaus eine grundlegende Reform der 

Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. 

In diesem Zusammenhang sollte darüber nachgedacht werden, 

aus Mitteln des Solidaritätszuschlages einen Investitionsfonds 

für benachteiligte Städte und Gemeinden in ganz Deutsch-

land zu bilden. Die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag 

werden bis zum Jahr 2018 auf voraussichtlich 17 Milliarden 

Euro pro Jahr steigen. Der Solidaritätszuschlag könnte somit 

eine wichtige Grundlage zur Finanzierung eines kommunalen 

Investitions fonds sein.

2 . 1 0   N E U E  W E G E  D E R  F I N A N Z I E R U N G 
G E H E N

Darüber hinaus sollten aus Sicht des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes auch neue Finanzierungsmodelle in den 

Blick genommen werden. So ist etwa daran zu denken, Genos-

senschaftsmodelle im Bereich der Wohngebäude oder im 

Energiebereich weiterzuentwickeln. Ebenso können Öffentlich-

Private-Partnerschaften eine Alternative zu herkömmlichen 

Investitionsmodellen darstellen.

Im Verkehrsbereich ist zudem zu überlegen, die Verursacher 

stärker in die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur einzube-

ziehen. Mit einer strecken- und zeitabhängigen Maut auf allen 

Straßen würden den Kommunen die dringend benötigten Inve-

stitionsmittel zweckgebunden zufließen. Eine so ausgestaltete 

Maut hätte zudem den Vorteil, dass damit auch eine Lenkungs-

funktion verbunden wäre.

Weitere Optionen wären der verstärkte Einsatz von Belei-

hungsmodellen, wie sie sich etwa im Bereich der Abwasseren-

tsorgung bewährt haben. Diese Modelle können dazu führen, 

dass privates Kapital verstärkt in die Infrastruktur der Daseins-

vorsorge fließt.

Es ist offensichtlich, dass 
die Finanzierung der Ver-

kehrsinfrastruktur über 
Steuer mittel derzeit nicht 
ausreichend ist. Erforder-
lich ist deshalb die Aus-
weitung der Nutzerfinan-

zierung sowohl im Bereich 
der Lkw-Maut, aber auch 
im Bereich der geplanten 

Pkw-Maut
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3   Ausgaben für soziale Leistungen steigen weiter
Seit Jahren reichen vielerorts die Einnahmen für Städte und 

Gemeinden nicht aus, um den Anstieg der Ausgaben für sozi-

ale Leistungen zu kompensieren. Im Jahr 2013 lagen die kom-

munalen Sozialausgaben bei rund 47 Milliarden Euro, für das 

Jahr 2015 erwartet der Deutsche Städte- und Gemeindebund 

Kosten von über 50 Milliarden Euro. Eine Trendumkehr ist nicht 

in Sicht. Zum Jahresende 2013 erhielten in Deutschland rund 

7,38 Millionen Menschen und damit 9,1 Prozent der Bevölke-

rung soziale Mindestsicherungsleistungen. Damit ist sowohl die 

Anzahl als auch der Anteil der Empfängerinnen und Empfänger 

an der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Eine Entlastung der Kommunen von den Sozialausgaben ist 

unumgänglich. Mit der vollständigen Übernahme der Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung in diesem Jahr hat 

der Bund bereits einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 

kommunalen Finanzsituation geleistet. Die Anzahl der Bezieher 

von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-

derung hat mittlerweile die Millionengrenze erreicht. Der Bund 

entlastet die Kommunen so in Höhe von 5,4 Milliarden Euro.

Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und 

Kommunen ab 2015 wird die Ankündigung aus dem Koalitions-

vertrag für die 18. Legislaturperiode, die Kommunen um eine 

Milliarden Euro in den Jahren 2015-2017 zu entlasten, umge-

setzt. Der Weg, die Entlastung um eine Milliarde Euro hälftig 

durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 

und hälftig durch eine Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung im 

SGB II zu erreichen, ermöglicht eine gleichmäßigere Verteilung 

der Mittel unter den Kommunen, als es bei einer Verteilung nur 

über Umsatzsteuer oder nur über die KdU-Bun-

desbeteiligung möglich gewesen wäre.

3 . 1   G E S TA LT U N G S M Ö G L I C H -
K E I T E N  B E I  D E R  P F L E G E 
S T Ä R K E N

Angesichts der demografischen Entwicklung 

müssen sich die Städte und Gemeinden auf eine 

alternde Gesellschaft einstellen. Die Alterung 

wird die Gesellschaft in den Kommunen grund-

legend verändern, gleichwohl ist ein Großteil der 

Städte und Gemeinden auf diese Herausforde-

rung noch nicht ausreichend vorbereitet. Dabei 

sollte das Älterwerden auch als Chance begrif-

fen werden. Viele ältere Menschen können und 

wollen sich vor Ort engagieren und sich in der 

Gesellschaft einbringen. Die Kommunen sollten 

deshalb ihren Blick auf die enormen Potenziale 

des Alters richten.

Auf der anderen Seite brauchen die Kommu-

nen eine altersfreundliche Stadtentwicklung. Es 

fängt damit an, dass jede Kommune analysieren muss, wie sich 

die Altersstruktur der Bevölkerung entwickelt. Die Menschen 

wollen so lange wie möglich zu Hause leben, was sie aber nur 

mit Unterstützung können. Die Städte und Gemeinden müssen 

alternative Wohn- und Lebensformen wie zum Beispiel genera-

tionsübergreifende Wohnanlagen für Jung und Alt, seniorenge-

rechten Wohnraum oder Wohnen in Gemeinschaft ausbauen. 

Neben dem altersgerechten Umbau ganzer Mietwohnungsge-

bäude kommen auch individuelle Anpassungsmaßnahmen an 

einzelnen Mietwohnungen oder Einfamilienhäusern in Betracht. 

Ziel muss es dabei sein, selbst Schwerstpflegebedürftigen die 

Möglichkeit zu eröffnen, nicht aus ihrem Quartier wegziehen zu 

müssen.

Auf der kommunalen Ebene muss es gelingen, die unter-

schiedlichen Leistungen der Pflegeversicherung, der Kranken-

kassen und sonstiger Fürsorgeleistungen mit der kommunalen 

Daseinsvorsorge zu koordinieren und zu verbinden. Die Gestal-

tungskompetenz der Kommunen muss gestärkt werden, da nur 

hier wirksam Netzwerke der unterschiedlichen Akteure geknüpft 

werden können. Dies setzt aber voraus, dass zum einen die Pla-

nungshoheit der Kommunen gestärkt wird, zum anderen auch 

die Finanzkraft der Kommunen, um die künftigen Aufgaben der 

sozialen Daseinsvorsorge wahrnehmen zu können.

Pflegende Angehörige und Pflegekräfte sollten durch inno-

vative Technologien unterstützt und entlastet werden. Auch 

muss nicht jede heute von einem Arzt durchgeführte Maß-

nahme notwendigerweise von einem Mediziner vorgenommen 

werden. Wir brauchen neue Berufsbilder, wie zum Beispiel den 
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Arztassistenten mit dem Schwerpunkt Pflege beziehungsweise 

Altersmedizin.

Qualitativ gute Pflege wird es nicht zum Nulltarif geben. Mehr 

Pflegebedürftige bedeuten für die Kommunen auch höhere 

Kosten. Wenn die Zahlungen der Pflegeversicherung und das 

eigene Vermögen nicht ausreichen, muss die von den Kommu-

nen getragene Hilfe zur Pflege einspringen.

Deshalb muss darauf geachtet werden, dass die Leistungen 

aus der Pflegeversicherung mit der Kostenentwicklung Schritt 

halten, was weitere Beitragsanhebungen erforderlich macht, die 

mit einer Dynamisierung der Leistungen einhergehen. Notwendig 

ist zudem eine stärkere private Vorsorge bereits in jungen Jah-

ren. Mit dem am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Ersten Pfle-

gestärkungsgesetz hat der Bund wesentliche Weichen gestellt.

3.2  E INGLIEDERUNGSHILFE 
FÜR BEHINDERTE 
MENSCHEN 
REFORMIEREN

Ein besonders wichtigen Schritt für die 

Entlastung der Kommunen von Sozialaus-

gaben ist die Verständigung der Koalitions-

fraktionen, die Kommunen im Umfang von 

fünf Milliarden Euro jährlich zu entlasten. 

Die Entlastung soll zeitlich im Rahmen 

der Verabschiedung des Bundesteilha-

begesetzes erfolgen. In den vergangenen 

Jahren sind die Empfängerzahlen und 

Ausgaben in der Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen signifikant angestie-

gen. Die Bruttoausgaben sind von 9,1 Mil-

liarden Euro im Jahr 2000 auf 15,6 Milliar-

den Euro im Jahr 2013 gestiegen.

Für den Deutschen Städte- und Gemein-

debund ist es entscheidend, dass die Ent-

lastungen der Kommunalfinanzen um fünf 

Milliarden Euro vollständig und unmittel-

bar in den kommunalen Haushalten aller Länder erfolgt. Bund 

und Länder sind aufgefordert, dafür entsprechende rechtliche 

Voraussetzungen zu schaffen.

Bei einer inhaltlichen Reform der Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung ist sicherzustellen, dass keine 

neue Ausgabendynamik entsteht. Das bestehende Beratungs-

angebot ist aus kommunaler Sicht grundsätzlich ausreichend. 

Einer zusätzlichen umfänglichen neuen Beratungsstruktur, 

die mit Mehrkosten verbunden ist, bedarf es nicht. Darüber 

hinaus ist das bestehende Hilfeplanverfahren zu intensivie-

ren. Den Sozialhilfeträgern müssen stärkere Koordinations- und 

Steuerungsmöglichkeiten zukommen. Benötigt werden darü-

ber hinaus umfassende Prüfungsrechte im Rahmen einer 

Wirksamkeitskontrolle.

4   Erfolge in der Kinderbetreuung
Der Ausbau der Kleinstkinderbetreuung durch die Städte und 

Gemeinden ist auch im Jahr 2014 weiter vorangeschritten. Es 

ist den Kommunen weitestgehend gelungen, den Rechtsan-

spruch auf einen Krippenplatz zu erfüllen. Eine Klagewelle ist 

ausgeblieben. Derzeit besuchen über 660 000 Kinder unter drei 

Jahren eine Kindertageseinrichtung oder die Kindertagespflege. 

Im Vergleich zum Jahr 2006 sind somit knapp 375 000 Plätze 

zusätzlich entstanden.

Der Ausbau bleibt nach wie vor eine Herkulesaufgabe, da 

immer mehr junge Mütter früher und schneller in den Beruf 

zurückkehren wollen und die Wirtschaft dies auch erwartet.

Der enorme Ausbau an Betreuungseinrichtungen führt zu erheb-

lichen Mehrausgaben für die Kindertagesbetreuung. Im Ver-

gleich zum Jahr 2005 haben sich diese annähernd verdoppelt.

Die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung einerseits und 

deren positive fiskalische Effekte verteilen sich jedoch gegen-

läufig und sehr unterschiedlich auf die öffentlichen Haushalte. 

Während Kommunen und Länder die Hauptlast der dauerhaften 

Finanzierung tragen, profitieren von den Erträgen in erster Linie 

die Systeme der Sozialversicherung, bei den Gebietskörper-

schaften besonders der Bund, erst danach die Länder und zum 

geringsten Teil die Kommunen.
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Für die Handlungsfähigkeit und Ausbauplanung der Städte und 

Gemeinden ist es entscheidend, dass sie sich auf eine dauer-

haft angemessene Unterstützung, insbesondere auch bei den 

Betriebskosten, verlassen können, auch über die Jahre 2014 ff. 

hinaus. Das vom Bund verabschiedete Gesetz zur weiteren Ent-

lastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quan-

titativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung ist 

ein Schritt in die richtige Richtung. Auch die 

Länder sind aufgefordert, ihren Aufgaben und 

ihrer Finanzierungspflicht nachzukommen. Der 

Bund bleibt aufgefordert, sich stärker an den 

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen zu 

beteiligen.

Erfreulicherweise ist es gelungen, dass der 

schnelle Ausbau nicht zu Lasten der Qualität 

der Kinderbetreuung gegangen ist. Gleichwohl 

ist hier noch einiges zu tun. Neben dem quan-

titativen Ausbau geht es auch um die Qualität. 

Hier brauchen die Kommunen jedoch keine 

bundeseinheitlichen Vorgaben, wie zum Beispiel 

ein gesetzlich festgeschriebener Fachkraft-Kind-

Personalschlüssel, sondern lokal angepasste 

Konzepte, die zum Beispiel auf Sprachförderbe-

darfe und die Bildungsbedarfe benachteiligter 

Kinder eingehen können.

Das kostet Geld. Notwendig ist ein gesicher-

tes finanzielles Fundament, um den wachsen-

den Bedarf an qualitativ guter Kinderbetreuung 

zu decken. Bund und Länder müssen jetzt den Rahmen kon-

kretisieren, welche finanziellen Mittel sie bei den wachsenden 

Anforderungen zur Verfügung stellen.

Mit dem Ausbau der Kleinkinderbetreuung ist auch der Kreis 

der beschäftigten Fachkräfte erheblich angestiegen. Die Erwei-

terung der Beschäftigten um über 180 000 Personen im Ver-

gleich zum Jahr 2006 konnte nur dadurch erreicht werden, dass 

einerseits die Ausbildungska-

pazitäten für die einschlägigen 

Berufe ausgeweitet wurden 

und andererseits viele nicht 

mehr beruflich aktive Erzie-

herinnen und Erzieher wieder 

für die Arbeit in der Kinderta-

geseinrichtung gewonnen wer-

den konnten. Dabei ist es bis-

her zu keiner nennenswerten 

Verschlechterung des Qualifi-

kationsprofils der Beschäftigten 

in Kinder tageseinrichtungen 

gekommen.

Nach wie vor notwendig ist 

es, dass die Länder die Ausbil-

dungskapazitäten weiter aus-

bauen. Gerade auch vor dem 

Hintergrund der Altersstruktur 

der Erzieherinnen und Erzie-

her wird der Bedarf der gut 

ausgebildeten Fachkräfte wei-

ter steigen.
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5   Kinder- und Jugendhilfe wird wichtiger
Der Stellenwert der Kinder- und Jugendhilfe hat in 

den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung 

gewonnen. Dies spiegelt sich in erster Linie an den 

Ausgaben der überwiegend von der kommunalen 

Ebene zu finanzierenden Aufgaben für die Kinder- 

und Jugendhilfe wieder. Betrachtet man den Zeit-

raum von 1998 bis 2012, so sind die Ausgaben von 

17,7 Milliarden Euro auf zuletzt 32,3 Milliarden Euro 

gestiegen. Damit haben sich die Ausgaben in dieser 

Zeit fast verdoppelt.

Neben den Ausgaben für die Kindertagesbetreu-

ung sind insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung 

seit 2005 Steigerungen um 45 Prozent zu verzeich-

nen. Immer häufiger muss die Kinder- und Jugend-

hilfe auf vielfältige Lebens- und Problemlagen von 

jungen Menschen und ihren Familien reagieren. 

Es ist daher angezeigt, im Wege einer grundlegen-

den Reform der Hilfen zur Erziehung gerade auch 

die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten zu 

verbessern.

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Notwendigkeit 

des Handlungsfeldes der Hilfen zur Erziehung ist auch in den 

nächsten Jahren nicht damit zu rechnen, dass sich der Bedarf 

an Leistungen der Hilfen zur Erziehung deutlich reduzieren 

wird. Stärker noch als bislang werden die Hilfen zur Erziehung 

bei der Ausgestaltung ihrer Angebote zukünftig die Ziele Inte-

gration und Inklusion im Blick haben müssen. Die kommunalen 

Strukturen werden hier organisatorisch und finanziell in die 

Lage versetzt werden müssen, mit diesen gestiegenen Heraus-

forderungen umgehen zu können.

6   Langzeitarbeitslosigkeit wirksam bekämpfen
Am 1. Januar 2015 ist das Sozialgesetzbuch II (SGB II – Grund-

sicherung für Arbeitssuchende) zehn Jahre in Kraft. Seit der 

Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum 

Arbeitslosengeld II (ALG II) Anfang 2005 sind erhebliche 

Erfolge beim Abbau der Arbeitslosigkeit erzielt worden. Gleich-

zeitig sind aber auch die Probleme der Langzeitarbeitslosig-

keit deutlicher zu Tage getreten. Die Zahl der erwerbsfähigen 

Personen in Deutschland ist gestiegen und auch die Zahl der 

erwerbs fähigen Personen, die SGB II Leistungen beziehen, ist 

insgesamt rückläufig. Auf der anderen Seite geht die Arbeitslo-

sigkeit in der Grundsicherung für Arbeitssuchende aber lang-

samer zurück als in der Arbeitslosenversicherung, zum ande-

ren profitieren insbesondere Langzeitarbeitslose nicht von der 

guten Konjunktur. Insbesondere Personen ohne Berufsab-

schluss sind von Arbeitslosigkeit betroffen.

Auch durch die Einführung des Mindestlohns wird die Emp-

fängerzahl nicht weiter zurückgehen. Nach Schätzungen wer-

den nur 57 000 bis 64 000 von ihnen nach Einführung des 

Mindestlohnes keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld II 

haben. Ein Teil dieser Personen würde stattdessen Wohngeld 

und Kinderzuschlag erhalten. Eine größere Zahl sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigten, die aufgrund geringer Löhne 

und größerer Bedarfsgemeinschaften weiterhin Arbeitslosen-

geld II erhalten, würde dann aus dem Leistungsbezug fallen, 

wenn das Wohngeld und der Kinderzuschlage angehoben 

werden.

Die Kommunen, die knapp 70 Prozent der Miet- und Heiz-

kosten zu zahlen haben, haben ein großes Interesse, dass die 

betroffenen Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden 

und vom eigenen Einkommen leben können. Problematisch 

ist, dass das Einkommen der Hartz IV-Empfänger zunächst auf 

die Leistungen des Bundes angerechnet wird. Diese Regelung 

zulasten der Kommunen muss dahingehend verändert werden, 

dass Einkommen und Vermögen sowohl auf die Leistungen des 

Bundes und der Kommune angerechnet werden.

In Zukunft müssen die gemeinsamen Anstrengungen noch 

intensiviert werden, um langjährige Abhängigkeit von Sozial-

leistungen durch Arbeitslosigkeit zu verhindern. Der Deutsche 

Städte- und Gemeindebund hat die Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts begrüßt, wonach die derzeitige Struktur 
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der Optionskommunen und gemeinsamen Einrichtungen von 

Arbeitsagenturen und Kommunen nicht zu beanstanden sei. 

Den Arbeitslosen hilft keine Diskussion über Organisationsfra-

gen, sondern qualitativ gut arbeitende Jobcenter.

Um den betroffenen Menschen zu helfen, sollte für Lang-

zeitarbeitslose in den Jobcentern ein eigenständiges und pass-

genaues Fördersystem etabliert werden. Notwendig sind flexib-

lere Strategien und Angebote zur Arbeitsförderung. Schließlich 

brauchen Alleinerziehende andere Hilfen als ältere Menschen 

oder Menschen mit Migrationshintergrund oder junge Erwach-

sene ohne Berufsausbildung. Von daher fordert der Deutsche 

Städte- und Gemeindebund seit langem, die Eingliederungslei-

stungen im Hartz IV-System zu flexibilisieren und den Jobcen-

tern größere Spielräume zu eröffnen.

7   Solidarität mit Flüchtlingen weiter stärken
Die Krisen in der Welt, insbesondere im Nahen und Mittle-

ren Osten, führen zu immer größeren Flüchtlingsströmen. Die 

deutschen Städte und Gemeinden bekennen sich zu ihrer 

humanitären Verpflichtung, Bürgerkriegsflüchtlinge und Asyl-

bewerber aufzunehmen und ihnen zu helfen. Andererseits 

dürfen die Kommunen aber auch nicht überfordert werden. 

Diese Gefahr besteht, weil die Flüchtlingszahlen weiter anstei-

gen. Gab es im vergangenen Jahr insgesamt 127 023 Asylan-

träge in Deutschland, was einem Plus 

von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

entsprach, gehen Schätzungen für das 

Jahr 2014 von über 200 000 Asylbewer-

bern und für das Jahr 2015 von über 

230 000 aus. Hinzu kommen die soge-

nannten „Kontingent flüchtlinge“, insbe-

sondere aus Syrien. Hier haben sich die 

Innenminister darauf verständigt, weitere 

10 000 Bürgerkriegsflüchtlinge aufzuneh-

men, nachdem zuvor über zwei humani-

täre Aufnahmeprogramme 5000 Bürger-

kriegsflüchtlingen Zugang gewährt wurde. 

Deutschland allein kann sicher nicht alle 

Flüchtlingsprobleme lösen. Notwendig ist 

eine gemeinsame europäische Asyl- und 

Bürgerkriegsflüchtlingspolitik, die einen 

gemeinsamen Raum für Schutz und Soli-

darität gewährleistet. Dazu gehört auch 

eine Außen- und Entwicklungspolitik, die 

die Fluchtursachen in den Herkunftslän-

dern bekämpft.

Die Unterbringung, Versorgung und 

Integration von Asylbewerbern und 

Flüchtlingen ist eine gesamtstaatliche und 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der 

Deutsche Städte- und Gemeindebund 

hat deshalb frühzeitig einen „Marshall-

plan Flüchtlingshilfe“ entwickelt, damit 

Deutschland auf diese gemeinsame große 

Herausforderung in den nächsten Jahren 

vorbereitet ist. Neben der Aufnahme und 

Unterbringung der Asylbewerber und 

Flüchtlinge muss es dabei auch darum gehen, ihre Integration 

verstärkt in den Blick zu nehmen. Realität ist, dass eine große 

Zahl der Menschen längerfristig oder dauerhaft in Deutsch-

land bleiben wird. Von daher müssen die Kommunen nicht nur 

Wohnraum schaffen, sondern für die Kinder der Asylbewerber 

und Flüchtlinge müssen Plätze in Kindergärten und Schulen zur 

Verfügung gestellt werden, Sprach- und Integrationskurse müs-

sen ausgebaut und die Arbeitsaufnahme unterstützt werden.
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Der Deutsche Städte- und Gemeindebund appelliert an Bund, 

Länder und Kommunen, aber auch an die Medien, in der deut-

schen Gesellschaft noch stärker für die humanitäre Aufgabe der 

Flüchtlingsaufnahme und -versorgung zu werben. Bund, Länder 

und Kommunen sollten zu diesem Zweck ein Lage- und Kom-

munikationszentrum (zum Beispiel beim Bundesministerium 

des Inneren) schaffen. Hier sollten die Informationen gesam-

melt, aufbereitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

werden. Auch viele Beispiele, die aufzeigen, dass Flüchtlinge 

aus Lebensgefahr gerettet werden konnten, in Deutschland auf-

genommen wurden und nach wenigen Monaten einen Arbeits-

platz fanden, könnten darüber kommuniziert werden.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt vor die-

sem Hintergrund, dass Bund und Länder zahlreiche Forde-

rungen dieses „Marshallplans“ aufgegriffen haben: Der Bund 

hat zugesagt, 2015 und 2016 jeweils 500 Millionen Euro für 

die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber und 

Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Der Deutsche Städte- 

und Gemeindebund erwartet, dass die Länder ihrer Zusage 

nachkommen, die Finanzmittel vollständig an die Kommunen 

weiterleiten. Im Baugesetzbuch wurde auf Initiative auch des 

Deutschen Städte- und Gemeindebundes klargestellt, dass Ein-

richtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlin-

gen zumindest befristet auch im Außenbereich und in Gewerbe-

gebieten möglich sind.

Folgende weitere Maßnahmen sind erforderlich:

1  | Die bereits erfolgte Personalaufstockung beim Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge um 320 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ist weiter auszuweiten, so dass eine durch-

schnittliche Bearbeitungsdauer bei den Asylverfahren von 

drei Monaten erreicht wird.

2  | Die Länder müssen zusätzliche Kapazitäten in den zentra-

len Aufnahmeeinrichtungen schaffen, damit die Asylbe-

werber und Flüchtlinge bis zum Abschluss ihres Verfah-

rens dort verbleiben können. Asylbewerber aus sicheren 

Herkunftsländern sollten nicht auf die Kommunen verteilt 

werden.

3  |    Die Länder müssen die Aus-

gaben der Kommunen für 

Unterbringung, Gesund-

heitsversorgung und soziale 

Leistungen vollständig tra-

gen, zumal die Flüchtlings-

versorgung Aufgabe der 

Länder ist.

4  |    Der schnellere Zugang von 

Asylbewerbern und Flücht-

lingen zum Arbeitsmarkt 

muss durch Sprach- und 

berufliche Integrationskurse 

unterstützt werden. Asylbe-

werber und Flüchtlinge müs-

sen nach ihrem Qualifikati-

onsprofil den vollständigen 

Zugang zu den arbeitsmarkt-

politischen Instrumenten 

und den bestehenden 

Maßnahmen zur Arbeits-

marktintegration haben. 

Insbesondere muss eine 

bedarfsorientierte Sprach-

förderung flächendeckend 

und dauerhaft zur Verfügung 

stehen.

5  |    Die Länder müssen zusätz-

liches Personal zur Sprach-

förderung insbesondere im 

Rahmen eines Schul- und 

Betreuungsprogramms zur
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 Verfügung stellen. Ziel muss es sein, dass die Kinder so 

schnell wie möglich in den regulären Unterricht integriert 

werden können.

6  | Das Engagement von Bürgerinnen und Bürger für Flücht-

linge muss der Staat stärker unterstützen, zum Beispiel im 

Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes weitere Plätze für 

Integrations- und Flüchtlingshelfer zu schaffen.

7  | Die Bereitschaft der Menschen, Flüchtlinge privat aufzu-

nehmen, sollte gefördert werden, zumal ein solches Enga-

gement die Akzeptanz von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

in unserer Gesellschaft nachhaltig fördern kann.

Auch Europa ist in der Verpflichtung, Flüchtlingen zu helfen. 

Der Bund sollte sich dafür einsetzen, dass auf europäischer 

Ebene die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Aufnahme 

von Asylbewerbern und Flüchtlingen von allen EU-Mitgliedstaa-

ten eingehalten werden. Darüber hinaus bedarf es einer gleich-

mäßigen Verteilung der Asylbewerber und Flüchtlinge innerhalb 

der Europäischen Union.

8   Ärztliche Versorgung flächendeckend sicherstellen
Deutschland verfügt über ein leistungsfähiges Gesundheits-

system. Die Menschen bewerten in der Regel ihr Vertrauens-

verhältnis zu den Ärztinnen und Ärzten als gut. Aber die Ärzte 

sind in unserem Land ungleich verteilt. In einzelnen Regionen 

Deutschlands gibt es eine Überversorgung, in einem Drittel 

der Planungsbereiche aber mittlerweile eine Unterversorgung 

insbesondere mit Hausärzten. Betroffen sind vor allem struk-

turschwache ländliche Gebiete aber auch Stadtteile größerer 

Städte mit einer schwierigen Sozialstruktur.

Die bislang getroffenen Maßnahmen sind nicht ausreichend, 

die bestehende und in weiteren Regionen drohende Unterver-

sorgung zu verhindern. Dies gilt auch für den Entwurf eines 

Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes. Der Entwurf lässt 

eine Auseinandersetzung mit den Forderungen des Sachver-

ständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen zur Sicherstellung der flächendeckenden ambu-

lanten ärztlichen Versorgung vermissen.

Geht es um eine ausreichende medizinische Versorgung, darf 

sich die Frage auch nicht nur auf die hausärztliche und fachärzt-

liche Versorgung beschränken, sondern mitzudenken sind Ange-

bote der Prävention und der pflegerischen Versorgung. Für die 

Zukunftsfähigkeit einer Kommune ist die Stärkung einer demo-

grafiefesten und wohnortnahen medizinischen und pflegerischen 

Versorgung entscheidend. Gerade unter dem Gesichtspunkt einer 

stetig steigenden Lebenserwartung wird in Zukunft die Notwendig-

keit einer flächendeckenden Grundversorgung noch bedeutender 

werden. In einer älter werdenden Gesellschaft und einem immer 

komplexeren Gesundheitssystem sind Hausärzte wichtiger denn 

je. Von 1993 bis 2012 ist die Zahl der Hausärzte von 62 375 auf 

56 125 also um rund zehn Prozent zurückgegangen, während die 

der Fachärzte von 42 181 auf rund 66 000 und damit um 56 Pro-

zent gestiegen ist. In den nächsten acht Jahren werden 50 000 

niedergelassene Ärzte altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden. 

Um die flächendeckende hausärztliche Versorgung sicherzustel-

len gibt es keinen Königsweg. Auf jeden Fall muss die Versor-

gungsplanung kleinräumig, möglichst gemeindescharf erfolgen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält folgende Maß-

nahmen für notwendig:

1  | Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) sind verpflichtet, 

die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Sie haben dafür 

zu sorgen, dass die Versorgung gewährleistet ist und genü-

gend Ärzte zu Verfügung stehen. Finanzmittel von den 

überversorgten müssen in die unterversorgten Gebiete zur 

Ansiedlung von Ärzten umgeleitet werden.

2  | Es sollten mehr Teilzeitmodelle für Ärztinnen und Ärzte zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeboten werden. 

Darüber hinaus sollten auch die Kassenärztlichen Vereini-

gungen von der Möglichkeit Gebrauch machen, in unter-

versorgten Gebieten eigene Praxen zu betreiben.

3  | Kommunen sollten bei der Ärztewerbung ein ähnliches 

Standortmarketing betreiben wie bei der Ansiedlung von 

Betrieben und Unternehmen. Dazu gehört, einen frühzei-

tigen Aktionsplan bei drohender Schließung einer Arztpra-

xis mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zu entwerfen. 

Dazu zählt auch eine enge Kooperation mit umliegenden 

Kommunen und dem Landkreis.

4  | In Mobilitätskonzepte ist auch die Erreichbarkeit einer der 

Ärzte mit einzubeziehen. Sie spielt gerade bei einer älter-

werdenden Gesellschaft eine immer größere Rolle. Fahr-

pläne des ÖPNV sollten wenn möglich auf die Sprechzeiten 

der Ärzte abgestimmt sein.

5  | In der universitären Ausbildung muss die Allgemeinmedi-

zin einen höheren Stellenwert erhalten. Es müssen zukünf-

tig mehr Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner 

für die hausärztliche Versorgung ausgebildet werden.

6  | Die Delegation und Substitution ärztlicher Leistungen ist 

weiter zu fördern. Unter den Kürzeln „AGNES“, „VERA“, 

„MVA“ oder „EVA“ gibt es in einzelnen Regionen verschie-

dene Ausprägungen dieser Delegationsmodelle. Gemeinde-

schwestern besuchen die Patienten in der Regel zu Hause. 

Denkbar wäre auch, dass diese in einer verwaisten länd-
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lichen Arztpraxis einen stationären Anlaufpunkt für Patien-

ten bekommen, in dem sie selbst kleinere Krankheiten nach 

entsprechender Aus- und Fortbildung behandeln können. 

Auch sollte überlegt werden, ob ein neues Berufsbild des 

Arztassistenten oder der Arztassistentin eingeführt wird.

7  | Die Möglichkeiten der Telemedizin müssen weiter ausge-

baut werden. Sie hat allerdings nur dann eine Chance, 

wenn die Leistungen angemessen vergütet und Bestandteil 

der Regelversorgung werden. Auch die Berufsordnung der 

Ärzte ist dahingehend zu novellieren, dass Telemedizin als 

Behandlungsmethode zugelassen wird. Der Gesetzgeber 

sollte unverzüglich die notwendigen Rahmenbedingungen 

der Telemedizin in einem E-Health-Gesetz normieren. 

Voraussetzung ist allerdings auch, dass der Breitbandauf-

bau in Deutschland weiter vorangetrieben und ein flächen-

deckendes Hochleistungsgeschwindigkeitsnetz etabliert 

wird.

8  | Die Grund- und Regelversorgungskrankenhäuser müssen 

finanziell in die Lage versetzt werden, ihren Daseinsvorsor-

geauftrag zu erfüllen und die medizinische Versorgung der 

Bevölkerung dauerhaft sicherzustellen.

9  | In Regionen sind Gemeinschaftspraxen, Ärztehäusern 

oder lokale Gesundheitszentren dahingehend weiterzu-

entwickeln, dass Hausärzte und Fachärzte, medizinische 

Fachangestellte oder Arztassistenten und Pflegekräfte 

gemeinsam Leistungen anbieten.

9   Energiewende: Dezentrale Strukturen stärken
Die Energiewende muss weiter auf Kurs gehalten werden. Mit 

der Reform des Fördersystems für Erneuerbare Energien ist ein 

erster wichtiger Schritt bei der Umsetzung getan worden. Die 

dort vorgesehenen marktwirtschaftlichen Ansätze sind geeignet, 

um die Kostendynamik für den starken Ausbau der Erneuer-

baren Energien zu bremsen, die Erneuerbaren Energien bes-

ser an den Markt heranzuführen und die finanziellen Lasten 

der Energiewende gleichmäßiger zu verteilen. Um die Energie-

wende zum Erfolg zu führen, müssen jedoch zügig die näch-

sten Reformschritte folgen. Die energiepolitische Agenda der 

Großen Koalition gibt die Richtung vor: Die im EEG vorgese-

henen Instrumente – wie die Ausschreibungen für Erneuerbare 

Energien und die verpflichtende 

Direktvermarktung – müssen wei-

ter konkretisiert werden und sich 

in der Praxis bewähren. Der Aus- 

und Umbau der Netze muss drin-

gend beschleunigt werden. Dabei 

muss die finanzielle Mitverant-

wortung der Anlagenbetreiber für 

den Abtransport der Energie noch 

stärker berücksichtigt werden.

Die entscheidende Aufgabe 

wird es jedoch sein, die Förde-

rung Erneuerbarer Energien, den 

Netzausbau und die Sicherung 

von Kraftwerkskapazitäten in 

einem „Marktdesign der Zukunft“ 

zusammenzuführen. Einem 

Markt, in dem die Finanzierung 

von effizienten fossilen Kraftwer-

ken wirtschaftlich darstellbar ist 

und eine zuverlässige, kostenef-

fiziente und umweltverträgliche 

Stromversorgung garantiert wird. Dabei sind sowohl die Interes-

sen der Verbraucher an günstigen Strompreisen, als auch den 

Interessen der – vielfach – kommunalen Betreiber von effizi-

enten, flexiblen und klimafreundlichen Gaskraftwerken in Ein-

klang zu bringen.

Ziel der Bundesregierung muss es sein, bei allen notwendi-

gen Maßnahmen zum Umbau des Energiesystems die dezen-

tralen Strukturen zu stärken. Die Energiewende ist in vielen 

Gemeinden auch mit Lasten verbunden: beispielsweise durch 

Windräder, die die Landschaft zerspargeln oder durch neue 

Stromtrassen. Neben einer sachlichen und transparenten 

Debatte über die Kosten und den Nutzen der Maßnahmen ist 
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eine breite Teilhabe von Kommunen, Bürgern und lokaler Wirt-

schaft an der vor Ort entstehenden Wertschöpfung eine wesent-

liche Voraussetzung für die Akzeptanz der Menschen.

Für die weiteren Maßnahmen bei der Umsetzung der EEG-

Novelle bedeutet dies: Sie müssen schrittweise und mit der 

erforderlichen Sensibilität durchgeführt werden, um die mit der 

Energiewende entstandenen dezentral aufgestellten Energiepro-

jekte und die breite Vielfalt der Akteure nicht zu beeinträchtigen. 

Bei dem bevorstehenden Ausschreibungsverfahren für Erneuer-

bare Energien muss sichergestellt sein, dass auch künftig Anla-

genbetreibern aus dem kommunalen Bereich beziehungsweise 

Bürgerenergieanlagen der Markteintritt und damit der Zugang 

zur Förderung möglich bleiben.

9 . 1   K O N Z E S S I O N S V E R G A B E  V O N 
S T R O M - / G A S N E T Z E N  R E F O R M I E R E N

Derzeit steht eine Vielzahl von Neukonzessionierungen im 

Bereich der Strom- und Gasnetze an. Der Trend wird sich in 

den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Unabhängig davon, ob 

die Konzession an einen Dritten vergeben werden soll oder eine 

Kommunalisierung des Netzes geplant ist, führen die derzeitigen 

Rahmenbedingungen zu Rechtsunsicherheiten und zu einer 

Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten zulasten der Gemeinden. Dies 

kann die im Rahmen der Energiewende dringend notwendige 

Modernisierung der Netze behindern, weil die Unternehmen 

keine Planungssicherheit für Investitionen haben. Im Übrigen 

können die Rechtsfolgen bei einem fehlerhaften Konzessions-

vergabeverfahren erheblich sein. Neben dem Risiko der voll-

ständigen Rückabwicklung von Konzessionsverträgen und der 

Wiederholung des aufwändigen Konzessionsvergabeverfahrens 

droht auch der Verlust von Konzessionsabgaben, mithin Einnah-

meverluste der Gemeinden.

Die Bundesregierung ist deshalb gefordert, ihre Ankündigung 

im Koalitionsvertrag, das Bewertungsverfahren bei Neuvergabe 

von Konzessionen und die Rechtssicherheit im Netzübergang 

zu verbessern, zügig in die Tat umzusetzen. Im Einzelnen müs-

sen folgende Punkte geregelt werden:

1  | Um gemeindliche Entscheidungsspielräume zu stärken, 

muss klargestellt werden, dass die Gemeinde neben den 

Zielen des § 1 EnWG weitere kommunale Ziele mit in ihre 

Auswahlentscheidung einbeziehen kann.

2  | Die im allgemeinen Vergaberecht vorgesehene Möglichkeit 

zur Inhouse-Vergabe sollte auch auf den Strom- und Gas-

bereich übertragen werden.

3  | Zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei erfolgten Kon-

zessionsvergaben muss in Anlehnung an die Rügepflich-

ten des GWB eine gesetzliche Frist eingeführt werden, nach 

der Fehler des Vergabeverfahrens nicht mehr gerügt wer-

den können.

4  | Derzeit ist unklar, wie der Netzkaufpreis zu ermitteln ist. 

Deshalb ist eine gesetzliche Bestimmung mit dem Inhalt 

erforderlich, dass sich der Preis anhand des Ertragswertes 

des Netzes bestimmt.

5  | Es muss klargestellt werden, welche Informationen die 

Gemeinden vom bisherigen Netzbetreiber über das Netz 

herausverlangen können. Diese Informationen werden 

benötigt, damit die Interessenten im Zuge des Konzessi-

onsverfahrens die wirtschaftlichen Bedingungen der Netz-

übernahmen bewerten können.

6  | Die den Gemeinden für die Nutzung ihrer Wege zustehende 

Konzessionsabgabe muss auch in Fällen weiter gezahlt 

werden, in denen aufgrund von langwierigen Rechtstreitig-

keiten ein vertragsloser Zustand entsteht.

10   Kommunalen Klimaschutz stärken – 
Energieeffizienz verbessern

Energieeffizienz, Energieeinsparung und der Ausbau der erneu-

erbaren Energien sind die drei Säulen einer erfolgreichen Ener-

giewende. Sie sind auch maßgebliche Garanten beim Klima-

schutz und der CO2-Minderung. Die Ziele des Klimaschutzes 

sind ohne die Städte und Gemeinden nicht erreichbar. Gerade 

Kommunen und ihre Stadtwerke haben als – dezentraler – Ener-

gieerzeuger und -versorger, als Planungsträger für erneuerbare 

Energien, als Verbraucher sowie als Berater und Vorbild für die 

Bürger beim Klimaschutz eine besondere Bedeutung. Deutsch-

land erreicht aktuell seine Klimaschutzziele nicht. Bis 2020 wer-

den voraussichtlich nur 33 Prozent an Treibhausgasminderung 

erreicht. Ziel ist aber eine Reduktion um 40 Prozent. Damit es 

noch zu einer positiven Trendwende kommt, müssen EU, Bund 

und Länder gemeinsam mit den Kommunen daher eine Brei-

tenwirkung beim Klimaschutz erzeugen. Hierfür bedarf es der 

Vielzahl der Kommunen und der örtlichen Bürgerschaft. Das 

„Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ der Bundesregierung 

hat insoweit viele positive Ansätze. Es darf aber nicht bei Ankün-

digungen und Prüfaufträgen stehen bleiben, sondern muss 

durch konkrete Maßnahmen zügig umgesetzt werden.
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1 0 . 1   K L I M A S C H U T Z K O N Z E P T E  F Ö R D E R N

Viele kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte werden in 

enger Abstimmung mit der Bürgerschaft verwirklicht. Sie bele-

gen, dass „Klimaschutz vor Ort“ einen wichtigen Beitrag leistet. 

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) konnten 

so bereits in 3000 Kommunen über 6000 Projekte, etwa durch 

Gründung von Bürgergenossenschaften für Windkraftanlagen 

oder Nahwärmenetze, der Umstellung der Straßenbeleuchtung 

auf LED oder durch Energiesparmodelle in Schulen und Kin-

dergärten, umgesetzt werden. Das Modell „Kommunalrichtlinie“ 

zur Förderung von kommunalen Klimaschutzprojekten muss 

daher durch den Bund über das Jahr 2016 hinaus langfristig 

fortgeführt werden.

1 0 . 2   „ D Ä M M WA H N “  V E R H I N D E R N  – 
B A U K U LT U R  S C H Ü T Z E N

Im Bereich der Gebäudesanierung liegen 40 Prozent der Ener-

gieeinsparpotenziale und damit ein wesentlicher Beitrag zum 

Klimaschutz. Allein die Kommunen besitzen selbst etwa 176 000 

eigene Gebäude und über ihre Wohnungsunternehmen noch 

rund 2,5 Millionen Wohnungen. Die Förderprogramme, speziell 

bei der energetischen Gebäudesanierung im Bestand, sind 

technologieoffen auszugestalten. Fixierungen auf spezifische 

Sanierungen, wie etwa eine einseitige Fassadendämmung mit 

Styropor, sind zu vermeiden. Neben ökologischen Gefahren 

(Giftstoffe, Brennbarkeit, Problem der Entsorgung) und Zweifeln 

an der Amortisation droht insbesondere der dauerhafte Verlust 

der Baukultur in den Kommunen durch „monoton eingepackte 

Gebäude“: Besser lässt sich die Energieeffizienz oft über inno-

vativ-technische Konzepte wie dem Ausbau der Kraft-Wärme-

Kopplung, der Modernisierung von Heizungen und dem Ein-

satz stromsparender Geräte, die den Stromverbrauch intelligent 

steuern (smart meter), erreichen. Auch sind quartiersbezogene 

Ansätze der Sanierung von Einzelbauten vorzuziehen („Energe-

tische Stadtsanierung“).

1 0 . 3   K L I M A S C H U T Z -  U N D 
E N E R G I E P O T E N Z I A L E  H E B E N

Klimaschutz- und Energiepotenziale liegen im kommunalen 

Bereich nicht allein im Gebäudesektor. Insbesondere der Ent-

sorgungsbereich spielt eine wichtige Rolle. So können die 

Klima schutz- und Energiepotenziale aus kommunalen Abwas-

ser- und Abfallanlagen (Nutzung von Klärgas etc.) optimal 

genutzt werden. Die im Rahmen des Nationalen Aktionsplans 

Energieeffizienz (NAPE) angekündigte Einführung eines neuen 

Förderprogramms zur Energieeffizienz kommunaler Kläranla-

gen ist daher zu begrüßen. Auch die bisher nur angekündigte 

Kommunalberatung des Bundes beim „Energiesparcontrac-

ting“ sowie der Aufbau kommunaler Energieeffizienznetzwerke 

dienen dem Klimaschutz. Sie bedürfen aber endlich der prak-

tischen Umsetzung.

11   Stadtentwicklung und Wohnungspolitik 
nachhaltig gestalten

Attraktive und lebenswerte Städte und Gemeinden sind Heimat 

für ihre Bürger. Zudem sind sie ein wesentlicher Standortvorteil 

für die Wirtschaft. Kommunale Herausforderungen in der Stad-

tentwicklung sind neben dem Erhalt einer soliden Wirtschaft 

die Gestaltung des demografischen Wandels, eine soziale Sta-

bilität, (Familien- und Generationenfreundlichkeit, ausreichende 

Sicherheit etc.), ein gutes Bildungsangebot, eine gute Umwelt 

sowie eine digitale Vernetzung mit intelligenten Systemen (smart 

City). Die Erreichung dieser Ziele erfordert eine integrierte Stadt-

entwicklung, die weit über das Bauen hinausgeht. Schlüssel und 

Markenzeichen einer guten Stadtentwicklung sind Innenstädte 

und Ortskerne. Bausteine attraktiver Innenstädte sind eine 

gesunde Mischung von Wohnen, Wirtschaft, Handel, Kultur und 

Freizeit. Dieses lässt sich nur durch die Kooperation der Kommu-

nen mit den privaten Akteuren und den Bürgern erreichen. Auch 

ist eine Unterstützung von Bund und Ländern unabdingbar.

11 . 1   S T Ä D T E B A U F Ö R D E R U N G  A U F  H O H E M 
N I V E A U  E R H A LT E N

Gerade die Städtebauförderung gewährleistet mit ihrem sozia-

len (Soziale Stadt) und städtebaulichen Ansatz eine integrierte 

Stadtentwicklung. Der Bund muss hier für die Städte und 

Gemeinden für dauerhaft verlässliche Rahmenbedingungen 

sorgen. Nötig ist daher auch in Zukunft eine Städtebauförde-

rung des Bundes von mindestens 700 Millionen Euro pro Jahr. 

Diese Summe ist über eine Ko-Finanzierung der Länder auf-

zustocken. Die Einzelprogramme der Städtebauförderung müs-

sen im Sinne des integrierten Ansatzes durchlässiger und der 

Gestaltungsspielraum der Kommunen muss erhöht werden. Die 

kommunale Planungssicherheit sollte durch mehrjährige Ver-

waltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern verbes-

sert werden.

Fixierungen auf spezifische 
Sanierungen, wie etwa eine 
einseitige Fassadendäm-
mung mit Styropor, sind zu 
vermeiden
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11 . 2   O N L I N E -  U N D  E I N Z E L H A N D E L 
M Ü S S E N  S I C H  E R G Ä N Z E N  – 
N A H V E R S O R G U N G  S I C H E R N

Der wachsende Onlinehandel hat zu einer weiteren Ausdün-

nung des stationären Einzelhandels in den Kommunen geführt. 

Hier sind zunächst Kommunen und Einzelhändler gefordert, 

durch attraktive Innenstädte und ein gutes Serviceangebot des 

Handels entgegenzuwirken. Der Handel in der Innenstadt funk-

tioniert nur mit und nicht gegen das Internet. Onlinehandel 

und Offlinehandel müssen sich ergänzen. Gegebenenfalls sind 

rechtliche Rahmenbedingungen (Steuerrecht, Umwelt-, Bau-

recht, Ladenöffnungszeiten) zu ändern.

Die Nahversorgung mit Lebensmitteln ist gerade im länd-

lichen Raum zunehmend gefährdet. Folge ist eine weitere Ver-

ödung der Innenstädte. Der Bund muss daher die im Koa-

litionsvertrag vorgesehene „Plattform, wonach Kommunen 

gemeinsam mit den Unternehmen neue Perspektiven für den 

Einzelhandel aufzeigen sollen, um die Verödung unserer Innen-

städte zu verhindern und um die Versorgung im ländlichen 

Raum zu gewährleisten“, endlich ins Leben rufen.

2  | Nötig ist eine kurzfristige Anpassung des Wohngelds an 

die Miet- und Einkommensentwicklung und eine dauer-

hafte Dynamisierung. Nur so wird vermieden, dass immer 

mehr Haushalte aufstockende Leistungen nach dem SGB II 

beanspruchen. Erforderlich ist eine Erhöhung des – von 

den Ländern in gleicher Höhe mitfinanzierten Wohngelds – 

des Bundes von 530 Millionen Euro auf 630 Millionen Euro.

3  | Kosten-Nutzen-Analyse vor Einführung preistreibender 

Energie-Standards (Zweite Miete). Allein die ab 2016 gel-

tende neue Energieeinsparverordnung (EnEV) wird zu miet-

preiserhöhenden Baukostensteigerung von fünf bis sieben 

Prozent führen. Die ökonomischen EnEV-Einsparungen 

sind aber ungewiss.

4  | Gesetzliche Pflicht für die Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben zur Einführung einer Preisminderung beim Ver-

kauf von Bundesliegenschaften an Kommunen zu Wohn-

zwecken, speziell bei Konversionsflächen. Der bisherige 

Verkauf zum Höchstpreisprinzip verursacht Baukosten- 

und Mietsteigerungen.

5  | Ballungsrandgemeinden in die hier oft preiswertere Woh-

nungsbauförderung stärker einbeziehen und dort attrak-

tive Infrastrukturbedingungen (ÖPNV und Breitband) 

gewährleisten.

11 . 4   M I E T P R E I S B R E M S E  K U R I E R T  N U R 
A N  S Y M P T O M E N  U N D  K A N N  Z U M 
B O O M E R A N G  W E R D E N

Nach dem geplanten Mietrechtsnovellierungsgesetz, das im 

Frühjahr 2015 in Kraft treten soll, darf künftig die Miete bei 

Wiedervermietungen in angespannten Wohnungsmärkten nicht 

mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete 

liegen. Ausnahmen sind für Erstvermietungen in Neubauten 

sowie bei einer Wiedervermietung nach umfassender Moderni-

sierung vorgesehen.

Eine Preisbegrenzung der Miete in den „Hotspots“ löst das 

Problem aber nicht. Dadurch wird keine einzige Wohnung 

gebaut. Die Mietpreisbremse kuriert nur an Symptomen. Sie 

wird nach einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen 

Wirtschaft Köln (IW) sogar zum Boomerang. Nach den in der 

Studie untersuchten Beispielen Berlin und Köln trifft eine Miet-

preisbremse nicht nur die begehrten Stadtteile, sondern wirkt 

großflächig (Berlin: 60 Prozent und Köln 43 Prozent der nach-

gefragten Wohnungen). Wegen der nur begrenzt möglichen 

Mietsteigerung werden Investoren zudem abgeschreckt und der 

Mietmarkt dauerhaft knapper. Folge ist nach der Studie, dass 

sich die Mietpreisbremse langfristig gegen die Mieter richtet. 

Statt der Mietpreisbremse ist daher eine deutliche Erhöhung 

des Wohnungsangebots in den stark nachgefragten Kommunen 

besser. Das Gebot der Stunde ist daher eine nachhaltige Woh-

nungs- und Stadtentwicklungspolitik.

11 . 3   W O H N U N G S -  U N D  S TA D T U M B A U 
F O R C I E R E N  –  K O S T E N T R E I B E N D E 
S TA N D A R D S  A B B A U E N

Den deutschen Wohnungsmarkt kennzeichnet eine große Sprei-

zung: Insbesondere in wirtschaftsschwachen Regionen stehen 

über 1,7 Millionen Wohnungen leer. Der hier nötige Rück- 

und Umbau muss durch Finanzhilfen des Bundes (Stadtum-

bau) weiter unterstützt werden. Dagegen fehlt in attraktiven 

Gegenden wachsender Groß- und Universitätsstädte bezahl-

barer Wohnraum. Gründe sind unter anderem die Zunahme der 

Wohnungsgröße auf aktuell 43 qm/Person (1950: 15 qm), die 

hohe Zahl der Single-Haushalte (Bundesweit bewohnt 41 Pro-

zent der Haushalte nur eine Person; Hamburg: Über 50 Pro-

zent) und eine Vernachlässigung des Wohnungsbaus.

Der Bund ist speziell durch folgende Maßnahmen gefordert

1  | Schaffung guter Rahmenbedingungen für mehr privaten 

Wohnungsbau, deren Eigentumsanteil am Wohnungsmarkt 

bei 80,7 Prozent liegt, und sozial geförderter Wohnungen. 

Damit verbunden ist eine Erhöhung der Zahl neuer Woh-

nungen auf mindestens 250 000 Einheiten/Jahr.
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12   Vergaberecht entschlacken – e-Vergaben nutzen
Bis zum 18. April 2016 ist das neue EU-Vergaberecht in 

deutsches Recht umzusetzen. Die Umsetzung muss für die 

Kommunen als größtem öffentlichen Auftraggeber zu einem 

entschlackten, vereinheitlichten und flexiblen Vergaberecht 

führen. Nötig sind speziell die Gleichstellung Offener und 

Nichtoffener Vergaben und die Ausweitung der flexiblen Ver-

handlungsverfahren und Rahmenvereinbarungen. Die auf 

EU-Ebene erfolgte Erweiterung vergaberechtsfreier In-House-

Vergaben und interkommunaler Kooperationen ist 1 : 1 in das 

nationale Recht umzusetzen. Wenn Kommunen ihre Leistun-

gen der Daseinsvorsorge durch eigene Einrichtungen oder 

gemeinsam mit anderen Gemeinden erbringen, ist dies keine 

Ausschreibung auf dem Markt. Im Übrigen werden die Kom-

munen die Pflicht zur Einführung elektronischer Vergaben 

zur Optimierung und Kostensenkung ihrer Vergabeprozesse 

nutzen.

Das Vergaberecht unterhalb der EU-Schwellenwerte macht 

circa 95 Prozent aller Vergaben aus. Es darf nicht hinter den 

innovativen EU-Regeln zurückbleiben. Mit der Umsetzung des 

EU-Rechts zum 18. April 2016 ist daher auch eine Entschla-

ckung, Vereinheitlichung und Flexibilisierung des nationalen 

Vergaberechts nötig. Zur Erhöhung des Gestaltungsspielraums 

für Auftraggeber und Unternehmen muss der Grundsatz lauten: 

Nicht das Unternehmen mit dem formell korrektesten Angebot, 

sondern das Unternehmen mit dem wirtschaftlichsten Angebot 

erhält den Auftrag!

13   Starke und bürgernahe Kommunen sichern den 
Erfolg Europas

Zur Aufnahme der politischen Arbeiten in der neuen Legislatur-

periode 2014-2019 von EU-Parlament und Europäischer Kom-

mission formuliert der Deutsche Städte- und Gemeindebund 

die zentralen kommunalen Zielsetzungen und Forderungen. Die 

zunehmende Europäisierung der kommunalen Selbstverwal-

tung zeigt sich darin, dass kaum eine Sitzung einer Kommunal-

vertretung durchgeführt wird, ohne dass nicht mindestens ein 

Tagesordnungspunkt behandelt wird, der von der Rechtsetzung 

durch die EU beeinflusst ist. Die Kommunen ihrerseits prägen 

den Alltag der Menschen, indem sie die Rahmenbedingungen 

schaffen, die die wirtschaftliche Prosperität, kulturelle Vielfalt 

und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft sicherstel-

len. Damit werden die Städte und Gemeinden in Europa auch 

zum Sprachrohr ihrer Einwohner. Die Vielfältigkeit der Bezie-

hungen zwischen der EU und der kommunalen Ebene macht 

deutlich, dass die Mehrzahl der politischen Zielsetzungen der 

EU nur mit und nicht gegen die Kommunen verwirklicht werden 

kann. Die Kommunen müssen als vollwertige Partner in Europa 

anerkannt werden. Nur in einer fairen und effizienten Partner-

schaft kann Europa verwirklicht werden.

1 3 . 1   K O M M U N A L V E R T R Ä G L I C H  K E I T S -
P R Ü F U N G  E I N F Ü H R E N  –  S U B S I D I A -
R I T Ä T  V E R W I R K L I C H E N

Mit dem im Dezember 2009 in Kraft getretenen EU-Vertrag von 

Lissabon haben die Kommunen ihren Rang und ihre Rolle im 

europäischen Vertrag gestärkt und gefestigt. Zu nennen sind 

die Anerkennung der lokalen Selbstverwaltung als Bestandteil 

der jeweiligen nationalen Identität der Mitgliedstaaten (Artikel 4 

Absatz 2 EUV) und die explizite Erwähnung der lokalen Ebene 

im Subsidiaritätsartikel (Artikel 5 Absatz  3 EUV). Mit dem Lissa-

bon-Vertrag wurde zudem das Anhörungsrecht auch der kom-

munalen Spitzenverbände europarechtlich verbrieft (Artikel 11 

Absatz 2 EUV), wonach die EU-Organe zum „offenen, transpa-

renten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Ver-

bänden und der Zivilgesellschaft“ verpflichtet sind.

Knapp fünf Jahre nach dem Vertrag von Lissabon müssen 

die Kommunen aber feststellen: Die Beachtung des kommu-

nalen Selbstverwaltungsrechts in der EU muss dringend aus-

gebaut und eine echte, gelebte „Subsidiaritätskultur“ aufge-

baut werden. Nur so kann mehr Bürgernähe in Europa erreicht 

werden. Erforderlich ist die Entwicklung einer EU-Städteagenda 

in der neuen europäischen Legislaturperiode, welche zu einer 

Stärkung der Städte und Gemeinden in Europa bei gleichzei-

tiger Achtung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts führen 

muss. Zu einer europäischen Subsidiaritätskultur gehört unver-

zichtbar eine effektive Gesetzesfolgenabschätzung, in wirt-

schaftlicher, finanzieller, sozialer und politischer Hinsicht sowie 

im Hinblick auf die tatsächliche Leistbarkeit bei der Umsetzung 

in den Kommunen vor Ort (Kommunalverträglichkeitsprüfung). 

Die Kostenfolgen der EU-Gesetzgebung für die Kommunen 

müssen auf das unverzichtbare Mindestmaß reduziert und in 

Deutschland vom Konnexitätsprinzip erfasst werden. Die Kom-

munen sind die Ebene, in der EU-Recht umgesetzt wird. Ihre 

Beteiligung an Anhörungen und Konsultationen der EU-Kom-

mission und dem Europäischen Parlament hat daher einen 

anderen Charakter als Anhörungen der Zivilgesellschaft. Eine 

solche Klarstellung sollte entsprechend dem nationalen Vor-
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bild von Bundestag und Bundesregierung in den Geschäftsord-

nungen der EU-Kommission und des Europäischen Parlaments 

festgelegt werden.

1 3 . 2   K O N N E X I T Ä T S P R I N Z I P  A U C H  I N 
E U - A N G E L E G E N H E I T E N

Die EU trifft permanent gesetzgeberische Entscheidungen, für 

deren Umsetzung und Finanzierung sie nicht einzustehen hat. 

Die Mehrzahl der Verordnungen und Richtlinien der EU wer-

den letztlich von den Kommunen umgesetzt und bezahlt. Als 

ein typisches Beispiel ist auf die Erste Lesung im EP zur EU-

Richtlinie „Barrierefreier Zugang zu Websites öffentlicher Stel-

len“ hinzuweisen. Die politische Absicht dieser Richtlinie, die 

Inklusion von behinderten Menschen in die Gesellschaft auch 

im Bereich IT-Dienstleistungen zu gewährleisten, ist zu begrü-

ßen. Bis zur ersten Lesung wurde dieses Richtlinienvorhaben 

im Europaparlament fast ausschließlich unter sozialpolitischen 

Gesichtspunkten gesehen, die Beschlussfassung in der ersten 

Lesung erfolgte mit breitester politischer Mehrheit – wohl auch, 

weil nicht der Anschein erweckt werden sollte, man wolle sich 

im EP gegen die Interessen behinderter Menschen positionie-

ren. Ein anderes Beispiel aus dem internationalen Bereich ist 

die Umsetzung der Inklusion in der Bildung nach den Vorgaben 

der Vereinten Nationen. In den meisten Bundesländern gelten 

Konnexitätsregelungen nicht bei der Umsetzung von EU- oder 

internationalen Vorgaben. Durch diese Lücke ist einer kosten-

treibenden EU-Gesetzgebung Tür und Tor geöffnet, ohne dass 

der Bund oder die Länder dem entgegentreten würden. Daher 

muss das Konnexitätsprinzip so reformiert werden, dass es 

auch bei der Umsetzung von europäischen oder internationalen 

Vorgaben gilt.

1 3 . 3   K O M M U N A L E  D A S E I N S V O R S O R G E  I N 
E U R O PA

Seit vielen Jahren kämpfen die Kommunen in der EU für starke 

kommunale Daseinsvorsorgeleistungen. Sie stoßen dabei oft auf 

politischen Widerstand in Brüssel. Dieser Widerstand beruht 

regelmäßig auf einem Missverständnis der Rolle kommunaler 

Daseinsvorsorgeleistungen. Diese werden mit Blick auf die 

Binnenmarktfreiheiten in der EU oft als Markthindernis gese-

hen. Dabei ist es gerade umgekehrt: eine starke kommunale 

Daseinsvorsorge ist eine wesentliche Voraussetzung für einen 

erfolgreichen Wettbewerb. Die örtliche Daseinsvorsorge hat eine 

zentrale Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft und Bürger. Sie 

ist bewährt und hat das Vertrauen der Bürgerschaft.

Seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ist die 

Europäische Union nach Artikel 3 EUV der Zielsetzung einer 

sozialen Marktwirtschaft und dem sozialen Zusammenhalt ver-

pflichtet. Die örtlichen Daseinsvorsorgeleistungen sind dafür 

eine wesentliche Voraussetzung und Grundlage. Artikel 14 

des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) und das Protokoll Nr. 26 konkretisieren diese allge-

meine Festlegung durch den Hinweis auf die Bedeutung der 

Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für den 

sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Betonung 

des „weiten Ermessensspielraums der nationalen, regionalen 

und lokalen Behörden“ bei der Erbringung dieser Leistungen. 

Diese Vorgaben im Vertrag von Lissabon sind bis heute in Brüs-

sel vielfach unbeachtet geblieben. Daher fordern die Städte und 

Gemeinden:

❚ Die Organe der EU (Parlament, Kommission, Rat) wer-

den dazu aufgefordert, sich in einem Diskussionsprozess 

mit den kommunalen Spitzenverbänden ein Leitbild dafür 

zu geben, wie sie die Zielsetzung einer sozialen Marktwirt-

schaft in der neuen Legislaturperiode umsetzen werden.

❚ In diesem Leitbild soll auch verbindlich dargelegt werden, 

wie die kommunalen Daseinsvorsorgeleistungen beachtet 

und gestärkt und der weite Ermessensspielraum der Kom-

munen und Regionen bei der Erbringung dieser Leistungen 

gewahrt wird.

1 3 . 4   A U S S E N H A N D E L S P O L I T I K  D E R  E U 
A N  K O M M U N A L E  I N T E R E S S E N 
K O P P E L N

Die Stärkung des internationalen Handels bringt viele Chan-

cen und eröffnet Entwicklungspotenziale. Aber sie birgt auch 

Risiken. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert die 

EU-Organe dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die kom-

munale Daseinsvorsorge, insbesondere soziale und Gesund-

heitsdienstleistungen, die öffentlichen Wasserver- und Abwas-

serentsorgung, die Bereiche Abfall und ÖPNV sowie kulturelle 

Einrichtungen vom derzeit mit den USA verhandelten Frei-

handelsabkommen – und allen möglichen weiteren Handels-

abkommen – explizit ausgeschlossen wird. Die Organisations-

freiheit der Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge sowie 

das Recht, die Art und Weise der lokalen Daseinsvorsorge zu 

gestalten, dürfen im Wege solcher Abkommen nicht angeta-

stet werden. Die Außenhandelspolitik der EU steht in den näch-

sten Jahren vor großen Entscheidungen. Als Stichworte seien 

die TTIP- und die TISA-Verhandlungen genannt. Die Ergebnisse 

dieser Verhandlungen dürfen jedoch nicht dazu führen, die 

Rechte der kommunalen Seite bei der Erfüllung von Dienstlei-

stungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (Daseinsvor-

sorge) zu schmälern.
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LAGE DER KOMMUNEN  
IN DEUTSCHLANDIN DEUTSCHLAND
Das KOMMUNAL-Investitionsbarometer hat das Meinungsforschungs- 
institut Forsa im Auftrag von KOMMUNAL erstellt. Ende November 2014 
wurden mehr als 2.000 Personen zur Einschätzung von Lebensqualität,  
Finanzlage und Investitionsvorhaben der deutschen Städte und Gemeinden 
befragt. 

14   Lage der Kommunen in Deutschland 
(Anlage)
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DIE LEBENSQUALITÄT IN DER KOMMUNE  
IST IN DEN VERGANGENEN 5 JAHREN ...

gestiegen    gesunken

Die Einschätzungen 
der Bürgermeister 
und der Bürger 
insgesamt stimmen nur 
in den neuen Bundes-
ländern weitgehend 
überein. In allen ande-
ren Regionen kla� die 
Einschätzung deutlich 
auseinander.

Einschätzung der Entwicklung  
der Lebensqualität nach Region

DIE LEBENSQUALITÄT IN DER KOMMUNE  
IST IN DEN VERGANGENEN 5 JAHREN  
NACH AUSSAGE DER...

BÜRGERBÜRGERMEISTER

Während 51 % der 
befragten Bürger-
meister in Deutschland 
angegeben hatten, ihrer 
Meinung nach sei die 
Lebensqualität in ihrer 
Stadt bzw. Gemeinde 
in den vergangenen 
fünf Jahren gestiegen, 
meinen dies nur 29 % 
der Bürger. 
 

Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass Stadtober-
häupter generell o�en-
bar dazu tendieren,ihre 
Arbeit in einem recht 
positiven Licht darzu-
stellen, während die 
Bürger eine eher nüch-
terne Betrachtungs-
weise vorziehen.
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fünf Jahren gestiegen, 
meinen dies nur 29 % 
der Bürger. 
 

Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass Stadtober-
häupter generell o�en-
bar dazu tendieren,ihre 
Arbeit in einem recht 
positiven Licht darzu-
stellen, während die 
Bürger eine eher nüch-
terne Betrachtungs-
weise vorziehen.

in etwa 
gleich- 
geblieben
41 
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gleich- 
geblieben
52 

gestiegen
51 

gestiegen
29 

Einschätzung der Entwicklung  
der Lebensqualität in der Kommune
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DIE LEBENSQUALITÄT IN DER KOMMUNE  
IST IN DEN VERGANGENEN 5 JAHREN ...

gestiegen    gesunken

Einschätzung der Entwicklung der Lebens- 
qualität durch die Bürger  
in einzelnen Bundesländern

Häufiger als im 
Durchschnitt aller 
Befragten geben die 
Bewohner der neuen 
Bundesländer, Baden-
Württembergs sowie 
Bayerns an, dass die 
Lebensqualität bei ihnen 
vor Ort in den letzten 
fünf Jahren eher gestie-
gen ist.  
 
Eher gesunken ist die 
Lebensqualität vor Ort 
nach Einschätzung der 
Bürger von Nordrhein-
Westfalen und Hessen, 
den beiden Ländern,  
in denen in den 1970er 
Jahren die radikalsten 
Gebietsreformen und 
Zusammenschlüsse  
von Gemeinden stattge-
funden haben.
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DIE FINANZIELLE LAGE  
SCHÄTZEN EIN ALS ...

Die Finanzlage ihrer 
Stadt oder Gemeinde 
wird von den Bewoh-
nern kleinerer Kom-
munen mit weniger 
als 20.000 Einwohnern 
besser beurteilt als 
von den Bewohnern 
größerer Städte und 
Metropolen.

DIE FINANZIELLE LAGE DER KOMMUNE  
IST NACH EINSCHÄTZUNG DER...

BÜRGERBÜRGERMEISTER

Die Häl�e aller Be-
fragten (50 %) schätzt 
die finanzielle Situa-
tion ihrer Stadt oder 
Gemeinde zurzeit als 
gut ein. 48 % meinen, 
die Finanzlage ihrer 
Gemeinde sei weniger 
gut bzw. schlecht. 

Die Bürger beurteilen 
somit die Finanzlage 
ihrer Gemeinde
etwas positiver als  
die Bürgermeister.

Einschätzung der Finanzlage der Kommune

% %

weniger gut, 
schlecht
61

weniger gut, 
schlecht
48
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38

gut
50

14- bis  
29-Jährige

30- bis  
44-Jährige

45- bis  
59-Jährige

60-Jährige  
und Ältere

KOMMUNEN MIT  
WENIGER ALS 5.000
EINWOHNERN

KOMMUNEN MIT  
5.000 BIS UNTER
20.000 EINWOHNERN

KOMMUNEN MIT  
500.000 ODER MEHR
EINWOHNERN

KOMMUNEN MIT  
100.000 BIS UNTER
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20.000 BIS UNTER
100.000 EINWOHNERN

weniger gut bzw. schlecht * INDEX **

44 %55 % + 11

36 %61 % + 25

51 %47 % - 4

43 %55 % + 12

56 %42 % - 14

51 %47 % - 4

68 %30 % - 38

52 %48 % - 4

39 %59 % + 20

sehr gut, gut

* an 100 % fehlende Angaben = 
„weiß nicht“ 

 
** Index = Anteil „sehr gut bzw. gut“  

minus Anteil „weniger gut  
bzw. schlecht“
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HESSEN

DIE FINANZIELLE LAGE  
SCHÄTZEN EIN ALS ...

Besonders die Bürger 
in Bayern und Baden-
Württemberg stufen 
die finanzielle Lage ihrer 
Kommune als gut ein.  
 
Mehrheitlich als weniger 
gut oder schlecht be-
urteilen die Bürger in  
den neuen Bundes- 
ländern, in Rheinland-
Pfalz, Saarland und  
Hessen sowie insbe-
sondere in Nordrhein-
Westfalen die finanzielle 
Situation ihrer Stadt  
oder Gemeinde.28 %

48 %

71 %

50 %

28 %68 %

49 %51 %

45 %51 %

57 %42 %

57 %42 %

57 %41 %

64 %34 %
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Einschätzung der Entwicklung  
der finanziellen Situation der Kommune

nicht verändert *
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eher verbessert eher verschlechtert

DIE FINANZIELLE LAGE  
SCHÄTZEN EIN ALS ...

Dass sich die finan-
zielle Situation der 
Kommune in den 
vergangenen fünf 
Jahren verbessert 
hat, glauben 19 % aller 
Befragten. Mehr Befragte 
(32 %) gehen von
einer Verschlechterung 
der Finanzlage ihrer 
Stadt bzw. Gemeinde 
aus, 45 % vermuten, 
dass sich an der finanzi-
ellen Situation vor Ort in 
den letzten fünf Jahren 
wenig geändert hat.

14- bis  
29-Jährige

30- bis  
44-Jährige

45- bis  
59-Jährige

60-Jährige  
und Ältere

INDEX **

- 7

- 14

- 20

- 5

* an 100 % fehlende Angaben = 
„weiß nicht“ 

 
** Index = Anteil „sehr gut bzw. gut“  

minus Anteil „weniger gut  
bzw. schlecht“
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 NIEDER- 
SACHSEN

HESSEN

DIE FINANZIELLE SITUATION DER KOMMUNE  
HAT SICH IN DEN VERGANGENEN FÜNF JAHREN ...

Von einer Verschlech-
terung der Finanz-
lage der Städte und 
Gemeinden gehen 
insbesondere die Bürger 
von Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland und Hessen aus. 
Am ehesten sehen die 
Bürger von Bayern und 
Baden-Württemberg eine
Verbesserung der Finanz-
lage ihrer Kommune.

 BADEN- 
WÜRTTEMBERG

BAYERN

NORDEN

SAARLAND 
 & RHEINLAND- 

PFALZ

 NORDRHEIN- 
WESTFALEN
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* an 100 % fehlende Angaben = 
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Investitionsbedarf der Kommune
nach Meinung von 38 % besondere Investitionen in 
der nächsten Zeit erforderlich. 

Nur wenige Befragte halten Investitionen für die Müllent-
sorgung und den Umweltschutz (27 %), für den Unter-
halt von Feuerwehr und des Fuhrparks der Stadt oder 
Gemeinde (25 %) oder für die Energie- und Wasserversor-
gung (22 %) für besonders dringlich und notwendig. 

Die Einschätzung des Investitionsbedarfs in der 
Gemeinde unterscheidet sich zwischen den Bürgern 
insgesamt und den Bürgermeistern der Gemeinden 
nicht allzu sehr. Lediglich der Investitionsbedarf 
bei der Feuerwehr und dem Fuhrpark sowie bei der 
Energie- und Wasserversorgung wird von den Bürgern 
deutlich geringer eingeschätzt als von den Bürgermeis-
tern. Höher als die Bürgermeister schätzen die Bürger 
den Investitionsbedarf bei den Einrichtungen für ältere 
Menschen sowie dem Bau von Wohnungen und Maß-
nahmen zum Schutz der Umwelt

Den Befragten wurden verschiedene Aufgaben-
bereiche vorgegeben mit der Bitte anzugeben, in 
welchen Bereichen ihre Stadt bzw. Gemeinde in nächs-
ter Zeit besonders investieren müsste. 

Fast zwei Drittel (63 %) aller Befragten sehen vor allem 
Investitionsbedarf im Bereich des Baus und der Sanie-
rung von Straßen und Brücken. Nach Meinung von
etwa der Häl�e aller Befragten sind auch Investitionen 
für den Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen sowie 
Schwimmbädern (50 %), für Maßnahmen im Zuge der
Energiewende (49 %), für die Förderung der Wirtscha� 
und den Ausbau und Unterhalt von Alten- und Pflege-
einrichtungen (jeweils 48 %) nötig. 47 % sehen beson-
deren Investitionsbedarf für den Ausbau von Kinder-
betreuungsmöglichkeiten und Kindertagesstätten, 46 
% für den Bau und Unterhalt von Wohnungen und 43 
% für den Bau von Fahrradwegen. Für den Ausbau und 
Unterhalt des ö¡entlichen Personennahverkehrs sind 
nach Meinung von 42, für die medizinische Versorgung 
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INVESTITIONEN SIND BESONDERS DRINGLICH UND NOTWENDIG  
IN DEN BEREICHEN ...

BÜRGER- 
MEISTER

BÜRGER
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43 %
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47 %

44 %
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25 %

KOMMUNAL  INVESTITIONSBAROMETER // 9

 NIEDER- 
SACHSEN

HESSEN

 BADEN- 
WÜRTTEMBERG

BAYERN

NORDEN

SAARLAND 
 & RHEINLAND- 

PFALZ

 NORDRHEIN- 
WESTFALEN

Bau
, U

nte
rha

lt u
nd

 Sa
nie

run
g

vo
n S

tra
ßen

 un
d B

rüc
ke

n

Maß
na

hm
en

 im
 Zu

ge
 

de
r E

ne
rgi

ew
en

de

Unte
rha

lt v
on

 Fr
eiz

eit
- u

nd
 Sp

ort
an

lag
en

,

Sch
wim

mbä
de

rn

Aus
ba

u v
on

 Kind
erb

etr
eu

un
gsm

ög
lich

ke
ite

n

un
d K

ind
ert

ag
ess

tät
ten

med
izin

isc
he

 Ve
rso

rgu
ng

,  

z.B
. m

it Ä
rzt

en
 un

d K
ran

ke
nh

äu
ser

n

Aus
ba

u u
nd

 Unte
rha

lt 

de
s ö

�en
tlic

he
n P

ers
on

en
na

hv
erk

eh
rs

Aus
ba

u u
nd

 Unte
rha

lt  

vo
n A

lte
n- 

un
d P

fle
ge

ein
ric

htu
ng

en

Müll
en

tso
rgu

ng
,  

Umwelt
sch

utz

En
erg

ie-
 un

d  

Wass
erv

ers
org

un
g

Bau
 un

d U
nte

rha
lt  

vo
n W

oh
nu

ng
en

Unte
rha

lt v
on

 Fe
ue

rw
eh

r 

un
d F

uh
rpa

rk

Bau
 vo

n F
ah

rra
dw

eg
en

Wirts
ch

a�
sfö

rde
run

g

63 %

61 %

61 %

72 %

56 %

61 %

57 %

62 %

62 %

22 %

19 %

18 %

21 %

23 %

29 %

29 %

19 %

18 %

25 %

31 %

31 %

24 %

20 %

20 %

27 %

28 %

30 %

27 %

22 %

33 %

25 %

24 %

29 %

37 %

22 %

29 %

38 %

31 %

46 %

37 %

31 %

42 %

33 %

33 %

43 %

42 %

32 %

39 %

43 %

46 %

48 %

44 %

42 %

39 %

43 %

54 %

45 %

41 %

38 %

43 %

42 %

41 %

45 %

46 %

66 %

36 %

48 %

50 %

47 %

32 %

38 %

43 %

47 %

56 %

46 %

53 %

37 %

41 %

49 %

43 %

51 %

48 %

50 %

41 %

50 %

45 %

46 %

41 %

48 %

55 %

48 %

41 %

43 %

51 %

46 %

40 %

53 %

46 %

57 %

49 %

50 %

48 %

51 %

51 %

51 %

35 %

51 %

46 %

50 %

53 %

50 %

58 %

37 %

41 %

49 %

54 %

53 %



KOMMUNAL  INVESTITIONSBAROMETER // 9

 NIEDER- 
SACHSEN

HESSEN

 BADEN- 
WÜRTTEMBERG

BAYERN

NORDEN

SAARLAND 
 & RHEINLAND- 

PFALZ

 NORDRHEIN- 
WESTFALEN

Bau
, U

nte
rha

lt u
nd

 Sa
nie

run
g

vo
n S

tra
ßen

 un
d B

rüc
ke

n

Maß
na

hm
en

 im
 Zu

ge
 

de
r E

ne
rgi

ew
en

de

Unte
rha

lt v
on

 Fr
eiz

eit
- u

nd
 Sp

ort
an

lag
en

,

Sch
wim

mbä
de

rn

Aus
ba

u v
on

 Kind
erb

etr
eu

un
gsm

ög
lich

ke
ite

n

un
d K

ind
ert

ag
ess

tät
ten

med
izin

isc
he

 Ve
rso

rgu
ng

,  

z.B
. m

it Ä
rzt

en
 un

d K
ran

ke
nh

äu
ser

n

Aus
ba

u u
nd

 Unte
rha

lt 

de
s ö

�en
tlic

he
n P

ers
on

en
na

hv
erk

eh
rs

Aus
ba

u u
nd

 Unte
rha

lt  

vo
n A

lte
n- 

un
d P

fle
ge

ein
ric

htu
ng

en

Müll
en

tso
rgu

ng
,  

Umwelt
sch

utz

En
erg

ie-
 un

d  

Wass
erv

ers
org

un
g

Bau
 un

d U
nte

rha
lt  

vo
n W

oh
nu

ng
en

Unte
rha

lt v
on

 Fe
ue

rw
eh

r 

un
d F

uh
rpa

rk

Bau
 vo

n F
ah

rra
dw

eg
en

Wirts
ch

a�
sfö

rde
run

g

63 %

61 %

61 %

72 %

56 %

61 %

57 %

62 %

62 %

22 %

19 %

18 %

21 %

23 %

29 %

29 %

19 %

18 %

25 %

31 %

31 %

24 %

20 %

20 %

27 %

28 %

30 %

27 %

22 %

33 %

25 %

24 %

29 %

37 %

22 %

29 %

38 %

31 %

46 %

37 %

31 %

42 %

33 %

33 %

43 %

42 %

32 %

39 %

43 %

46 %

48 %

44 %

42 %

39 %

43 %

54 %

45 %

41 %

38 %

43 %

42 %

41 %

45 %

46 %

66 %

36 %

48 %

50 %

47 %

32 %

38 %

43 %

47 %

56 %

46 %

53 %

37 %

41 %

49 %

43 %

51 %

48 %

50 %

41 %

50 %

45 %

46 %

41 %

48 %

55 %

48 %

41 %

43 %

51 %

46 %

40 %

53 %

46 %

57 %

49 %

50 %

48 %

51 %

51 %

51 %

35 %

51 %

46 %

50 %

53 %

50 %

58 %

37 %

41 %

49 %

54 %

53 %



10 // KOMMUNAL  INVESTITIONSBAROMETER

Bewohner kleinerer Städte und Gemeinden mit weni-
ger als 100.000 Einwohnern sehen hingegen höheren 
Investitionsbedarf als die Bewohner großer Städte im 
Bereich des ö�entlichen Personennahverkehrs sowie der 
medizinischen Versorgung.

Die Bewohner größerer Städte mit mehr als 100.000 
Einwohnern halten Investitionen für den Bau, Unterhalt 
und die Sanierung von Straßen und Brücken, für den 
Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen bzw. Schwimm-
bädern, für Maßnahmen im Zuge der Energiewende, für 
den Ausbau und Unterhalt von Alten- und Pflegeein-
richtungen, für den Ausbau von Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten und den Bau bzw. Unterhalt von Wohnungen 
häufiger als die Bewohner kleinerer Städte und Gemein-
den für besonders dringlich und notwendig. 
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